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BUNDESEENKM:ALAMT
HOKBUBO . 1010 WIBN

8CHWBIZBBHOT. 8XBJ.BN8TI««llt
TKLBPHOW 5aU5»l, BaBB-

B»41Bl. in*IBI

'̂i

v» cmfasstMt . a_tt AininrtrjcNi

Banne ben zwischen Feggau
uad^ Semrlaoh, Stmk., Karsterscheinung,
Stellung unter Denkmalschutz

Bescheid

Das Bundesdenkmalamt hat gemäß Artikel II, § 2, Abs.1
des Bundesgesetzes vom 26. Juni_19287 BGBl. Nr. 169 zum Sohutze'von
NaturhöULen (Naturhöhlengesetz) entschieden:

Spruch

Es^wird feBtgestellt, daß die Erhaltung der Karstober-
fläche ütier dem Karst-'und Höhienkomplex lurhöhle - Hammerbach^
Ursprung, in der faohwissensohaftllohen Literatur kurz als
"Iiurhöhlensystem" bezeichnet, mit den dort beflndliohen'Naturhöh-
len, Karstkuppen, Karsthängen, Wandpar-fclen und-Doiinenfeidern"in
dem nachstehend beschriebenen Umfaiig als Naturdenkmai. wegen ihrer
Eigenart, ̂ ihres besonderen Sepräges und Ihrer na-turwissenBchaft-
lichen Bedeutung^ gemäß Artilcel II, § 1, Abs. 2 des~Naturhöhienffe-
setzes im öffentlichen Interesse gelegen igt.

Biese Karstoberfläohe, im folgenden .jeweils kurz als

Tannelien

bezeioluiet^ erstreckt sich in dem nachstellend beechrj. etenen üm-
^als^&rünlcarstge'biet über dem bereits bekannt e^i'HöI

-iurhohle^zwisohe11 Semnaoh ("Semriaoher lurgrotte^)"und'
>, Peggauer Iiurhöhle"), über dem vermutlichen Te^~

_Höhlenzuges ̂ zwischen der Semriaoher IiurhShie-und"dem'
;, dessen Existem! durch hydrologiBche-Untersu-

-und. Y_ersuohe als erwiesen betrachtet werdSn'kann'und'Über
d, iE^zugsS!re^h-d.er-in. der^eeeauer''IU:rhöu;e"^^a^den^uH^en-

und laurinsq. uelle).

-<DiL u.m-e"r-e n. z.u n. S des_Icurz als_ Tanneben bezeich-
i, _die auch_in der diesem Bescheid beigegebenenT'einen

inteerlerenaen, Teil de8 Bescheides biidenden'iarten^z2e"el"iu;e^
ist, Ist folgendermaßen zu besohreibenT

":Me-s.ü_d_g"r__e.. n-2, e verlauf1; vom Schnittpunkt der
s^&B^°/n p!gga^-zumJMOarhofJpar2^30/1) mit denT5ru£d^ück°94,
^w>i 50^^^^te"döst3:icher^Bichtuns'_?uer'duroh. dar^^i^ki") -taugential an die westii ohste'Straßeniu^rd e?
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Torststraße Moarhof - Ertlhube, folgt dann dieser Straße aufwärts
bis zu dem in ca. 575 m Seehöhe liegenden Schnittpurik-t mit~dem'
Brunngraben und aüBohließend der Sohle des Binmigrabens tiis zum
KreuzungspuiAt mit der Torststraße bei Kote 662 der österreiohi-
sehen^Karte 1:25000, Blat-fc 164/1. Von dQrt verläuft sie"nordwärts
über die^ Kote 819 an die Westgirenze das Grund.stÜckes 502-der'
Katastralgemeinäe Peggau und erreicht dort die Srenze'dieser
die Katastralgemeiade"Markterviertel. Bie &renze-veriäuft~sodInS'
ostwärts, bzw. südostwärts entlang der Gemelndegrenze und an-
schließend_vpn dessen Beginn an dem Rand des (außerhalb~des~Ke-
^ollüt2ten_Gebietes. 'blei1;)enden) öff_sa'tllohen Weges-Parzelie"5l4 der
K6 Mark-fcervier-tel^'bis zu dessen Sohnit-fcpurilr-t mlt"der~6renzlinie'
zwischen den Gründe-tüoken 566 und 564 der K6 Markterviertel7"

I>le . °. s"t. g r e n. z e_ 'verläuft von angegebenen Schnitt-
der^Ostgrenze des 5rundatüc]ces 566 der'KS~Markter^

yl ertel_' dan?.. en"blang der Südoetgrenze der Parzelle 361. ü
l.n. deren. 7erlänS8run8 den öffentlichen Weg 5337'und veriäuft^ana.'

stets im Bereich der Katastraigemeinde'Uarkter^Ierter"'
?erbl. eibend> an der Südostgrenze des GrundstÜokes-348'zum''Kamm'"

-Eoohlslaser_er: Yom ös't;:l-ichen Sndpunkt dieser"Farzelle~£üS:t die
'.. ?uer. durch äas. 8:rundstuol!: 345 zum Schnlttpunkt'mit'der'

Sren211nle der &rundstüoke 187 und'188~und"f^ig^Mi'BoU'ießend der

lEJili'Jjiji^jjsfy^lij^S^^^^^^S'^^s^s^^. y'-
ESS'1i-jiÄ:^BS^^^^^^
l^o^l^ v^ä^£,\ ^e. <aLd!Lsüd:I ~SOBt8renze/ des '^^-
S^^^lu^^^Liü^^^e%dJ^^41 ̂  l^G
Lo^b^s1^»^^^?y4-vi^ät^^^^^^^^
^n?^d?sv, &iundstjokeT5?1??s^;u??^?^^^^^a^i^r west~

aoblleßlich deren SQhnittllnie mit-äeii'^ußerharb °'ve^bl^i
^^8. tüok J.25-undL~228/2~und ium Ha^e^^hul?spru^g"N^^^;
^L5,amn"bachurspru?Sesl'_f?i^ die;grSnze^o^w^tr§emJ 'W^d"^w.
^fü,ß^ d!S9d^Sh. die, wf8 tgrenz^der 'Mundstücke ^oT^, To^6 ̂ w'

il &::ia^äS^?1^^
is:U^Jill^iÄJ^nyiSS^
^ "t68 &ruüdsfückes.?787^ .I'd^^e^Iua^e^aw^^ä^^Eänkt
^^r^e &2^?i^^ääs^ ~fM~N"d5??nzrd ?£&rasd?^%^'s?£lto;r"j;[isii^4iJiJS^!H^."S£
IsIjljjAj:;PS1^11P^^^Äf:;ä-AEi£»""^a^^
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des Naturdenkmales '"Caaneljen" verläuft damit an der Westgrenze
des SrundstüokeB 477, an der SUdwest- und Nordwestgreiize des &rund-
Stückes 476, dann an der Südwestgreiize des Srundstüoltes 400 der
EG Peggau, dann vom südwestlichsten EclcpuiA-t des zuletzt genann-
ten Srunds-tüokes nordoatmärts entlang einer senkrecht den Weg
545/4 sohneidenden Srenzlinie 'bis zum Sotmittpurik't mit diesem Weg.
Diesem Weg folgt die Wea-tgrenze sodaim durch, das Earbtal zwieohen
Mautbiüiel und Aiigerleiteiikogel abwärts bis zum Schnittpunkt mit
dem Weg 54-5/1 der K& ?eggau unweit des Binder Angerl, wo die Nord-
grenze erreicht wird.

Die Nordgrenze verlävft zunächst entlang des
öffentlichen Weges Parzelle 54-5/1 der KG- Peggau ostwärts Ms zur
Eiiiokstelle am Os-tende der HemmermoarwieBe und von dort gerad-
linig quer durch das G'i'undstück 579/1 der K& Peggau zur &renzecke
zwischen den Eatastralgemeinden Peggau, Sohönegg und Marktervier-
.tel. Diese linie verläuft Eumähern.d parallel zum erforaohten und
erBohlossenen. Haupthöhlenzug der lurgrotte. Von dem beschriebenen
Eckpuiikt verläuft die Grenze der als Tanneben bezeichneten Gebiets-
fläche entlang der Nordgrenze der Kff Marktervier-tel gegen die K&
Sohönegg, bzw. anschließend gegen die KS Semriaoli bis zum Eingang
in die Semriaoher lurhöhle.

Innerhalb des durch die vorstehende Beschrßitouiig der
Grenzlinien erfaßten ßebletes, das durch den vorliegenden'Bescheid
zum li'a-burdenlcmal erklärt wird, liegen. folgende G-rundstüoke:
a) Katastralgemeinde Peggau:

379/1 in dem innerhalb der oben. beacliriebenen Umgrenzung liegen-
den Teile;_580/1(580/2( 581( 585» 384/1} 584/2(~385( 586| 3§7(
388; 590» 591j 392( 595( 400 mit dem innerhalb der oben besohrie-
Taenen Umgrenzung liegenden Teile; 401/3» 476( 477{ 478/1( 479
mit dem innerhal'b der oben besolu'iebenen Umgrenzung liegenden
Teile, 480/1( 480/5 mit dem innerhalb der oben 'beschriebenen
Umgrenzung liegenden Teile; 481/1( 481/2 mit dem iimerhalli der
oben. beschriebenen Umgrenzung liegenden Teile; 482;
484< 485/'1'-485/2» 486' 487;~'488;~489/1. ; 489/2;'496{'49'1j'492;'
495;^94; 495; 496} 497; 498; 499} 500/1; 500/2; 500/3? 501/1
mit dem inaerhalb .der o'ben beaolu'iebenen'
Teile, 50V3}_ 501/6; 501/7; 501/8; 545/T mirdem~i'MierhSb~der
oben_'besohrlebenen Umgrenzung liegenden
und 545/4.

b) Katastralgemeinde Markterviertel!

343 mi-t dem innerhalb der oben 'besohrie'benen Umgrenzung liegen-
den'I1 eile?-54-85-549S_550S-551?-552?_555; 354; 555; 5567 357.T
558^559ll3 6ö?l5 6ti'562;'565}'3655'366}'567?'568;'569?'376/1'|
370Ml373/i!'575/2;l3 75;^576^377s'378;'579^38Ö;'581'j"582?'
583' 584S 585i 586?'588i'38?j'5?0/is_391»_39^s 59.3;'394;. '595j
3?6»,. 397'-3?8?. 599, ? 400^,401; 402; 405; 404{. 405/1;. 405/3}.
405/4; 407/1^, 407/2, , 4.07/5; 408, , 410/1; 4lÖ/'2j-412/'1 ;'4'12/'2;
413;_414_? 415/1} 415/2; 416; 417/1 nit'dem innerhalb'der"oben
beschriebenen Umgrenzung liegenden Teile; 417/5; 526 mit dem
Innerhalb der obsn 'beschriebenen Umgreiizung liegenden Teile;
528} 529? 530 und 535» letztere 3. edöoh nur-ml-t dem innerhalb
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der oben lesohriebenen Umgrenzung liegenden Beile,. 405/2 u. 45.
Soweit nicht anders vermerkt, werden die angefüJirten

Grundstüclce durch den vorliegenden Bescheid in Ihrer Ganze er-
faßt» ausgenommen davon sind lediglio}! jene I'läoheastücke der an-
gegebenen GrundBtüolse, für die die Erklärung zum Naturdenlcmal be-
reits durch, einen, früher ergangenen Bescheid ausgesprochen worden
ist, das aind Teile der Grundstücke 412, 413 und 416 der KS Mark-
terviertel sowie Teile der &rundBtüoke 592, 501/1, 501/5, 501/6
und 501/7 der K& Peggau.

Mit dem vorliegenden Bescheid ist die Verfügung über
das als Tanns'ben lezeiohnete G'e'biet im Sinne des bereits erwähnten
Artikel II, § 1, Abs. 2 des Naturhöhlengesetzes nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses G-ese-bzee sowie in dem durch, die n.achfolgende
Begründung und die sich darau soliließende Erläuteru. ngen. fes-tgeleg-
ten Umfange beecliränkt.

Begründung:

Die Eigentumsverhältiaisse des im Spruch umschriebenen
G-ebietes sind folgende:

1) Trau Br. Margaretha Säger, geb. Ertl, Peggau Nr. 42: EZ. 1 ,Peggau,
GdBt. 379/1, 580/27 584/2, 588 der S.Q Peggau und &d8't. 4ÖO
der K6 Markt er viert el; EZ. 14 Peggau, &ds-fc. 380/1, 476 und
489/1 der K& Peggau; EZ 25 Peggäu, Gdst. 591, 593, 488, 492
und 495 der KG Peggau; EZ 36 Peggau, GdBt. 587, 491 und 495
der K6 Peggau; EZ 64 Peggau, &dst. 381 und 583 der K6 Peggau
und Sdst. 597 der K& Markterviertel; EZ 32, Peggau^ Gdst.
592 der K& Peggau; EZ 57 Feggau, &dst. 400_der KG Feggau;
BZ 49, &dst. 485/2'der KG Peggau; EZ 169, reggau, Gdst.
484, 485/1, _486 und 487 der-K&. Peggau;-EZ 77~Peggau, &dst.
477 der K& Peggau; EZ 29 Markterviertel, Gdst. 4.94, 496,.
497, 498 und 499 der E&Peggau, sowie &dst. 575/1, '373/2
und 375 der K& Mark-terviertel; EZ 41 Markterviertel, &dst.
369, 370/1, 570/2, 576, und 578 der K&.Markterviertei., so-
wie^&det. SOO (.je-tz-b geteilt in 500/1, 500/2 und 500/5) der
K& .t'eggau.

2) Trau EXiBa'beth Hausmann, geb.Kaiser, Peggau Nr. 15: EZ 12 Peggau,
OdBt. 385 der K& ^eggäu.

3) Herr _Dipl^Ing. Ernst Hotzl, &raz, Opernring 12; BZ 161 Peggau,
Gdst. 586 und 490 der KG Peggau.

4) Herr Eraiiz Hahn, Oberprems-tätten Nr. 95, Post ünterprematät-ten:
EZ 65 Peggau, Gds-t. 390 der EG Peggau.

5) Erau Maria Hahn, Oberpremstä-tten Nr^93, Post Unterpremstätten:
EZ 65 Peggau, &dst. 590 der KG Peggau.

6) Frau Anna Müller, &raz, Ein.spiBnergasse 1: EZ 13 Peggau,
Sds-t. 584/1 der K&'Peggau.

7) Frau Agnes_Rledisser, &raz, Einspiimergasse 1, EZ 15 Peggau,
Säst. 384/1 der K& Peggau.
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8) Erau Agnes Salier, ver-fcreten duroh Prau Anna Müller, Graz,
Einspinnergasse 1: EZ 13 Peggau, &dst. 584/1 der K&
Peggau.

9) Herr Johänn_Eeinz Eiedisser, vertreten durch Trau Anna MUller,
Graz, EinspiimergasBe 1: EZ 13 Peggau, &d8t. 584/1 der
£& Peggau.

10) Perlmooser Zementwerke A6., Wien IT.., Operngasse 11: EZ 202
Feg^au, &dB-b. 4,78/1, 480/1, 481/1 , "4827 483/1, 485/2,
489/2_und 501/6 der KG Peggau;' BZ 206'Peggau; &ds't. 401/5
der^KS Peggau; EZ 231 Peggau, &dst. 501/7-und'501/8 der
K5 .t'eggau.

11) Peggauer Zementwerke Alois Kern^ Peggau: EZ109 Peggau, &dst.
479 äer.K& Peggau; EZ 121 Peggau, Gdst. 480/5-ünd'481/2
der K& Peggau.

12) Chorherrenstift yorau, p. Adr. Torauer Stlftsgut Peggau, Peggau
Nr. 27: landtafelgut Peggau, 6dst. 501/1~und 5ÖT/3'der~'i&
Peggau und EZ 1301 Peggau, &dst. 365 und 367 der EG Mark-
terviertel.

13) Herr Simon Olettler, Semriaoh: EZ 87 Mark-terviertel, Gdst. 381
der KG Marktervier-tel.

14) Frau Antonia &lettler, Semriach; EZ 87 Markterviertel, Gdst.
581 der KG Markt ervier-tel.

15) Frau Ohristiiie Slet-tler, Oberneudorf Nr. 18, Post Paaeail:
EZ 43 Semriaoh, Sdst. 554 der KG.Markterviertel.

16) Herr Valen-tin Eibis'berger, Sohönegg, POB-t Semriaoh; E2 4
Sohönegg, &det. 395 der E& Markterviertel.

17) Trau Agnes_Eibisberger, Schönegg, Post Semriaoh: EZ 4 Sohönegg,
GdB-t. 595 der R& Markt er viert el.

18) Herr Gottfried Ereissler, Semriaoh;
596 der K&. Marktervier-tel.

EZ 14 Semriach, &dst.

19) Trau Antonia^Freissler, Semriaoh: EZ 14 Semriaoh, &dst. 596
der KG Markt er viertel.

20) Herr Ägydius Neuhold, Semriaoh;
KS.Marktervlertel.

21) Frau Aloieia Neuhold, Semriaoh:
K6 Marktervier tel.

EZ

22) Herr Urban Prügger, Semriach:
K& Markt ervi er-bei.

10 Semriaoh, Gdst. 598 der

10 Sem.rlach, Gdst. 398 der

EZ 7 Semriaoli, Sdst. 599 der

EZ

23) Herr Hugo Schein, _Sra-tkorii 569: EZ 74 MarlEterviertel, 6dBt.
405/1 und 407/1 der K& Markt ervler-t el.

24) Herr Peter Peneold, Hau-tzendorf 40, Post lo'belbad: EZ 56
Markterviertel, 6dst. 555 der K& Marlsterviertel.

25) Herr Kranz &angl, Semriach: BZ 12 Semriaoh, GdB-t. 405 der KG
Markterylertel; EZ 45 Marktervlertel, 'Gdst. 407/5 der
K& Marktervier-bel.



- 6 -

ZI. 42 50/6 9

26) Trau Maria &angl, Senu-iach: EZ 12 Semriach, &dat. 405. der K&
Markterviertel; EZ 45 Marktervlertel, '&dst. 407/5 der
KCt Uark-tervier-tel.

27) Herr Peter Piohler, Semriaoh: EZ 10 Markt er viertel, Gdst.
560 und 45 der KG Markt er viert el.

28) Trau Maria Plohler, Semriach: EZ 10 MarlEterviertel, SdBt.
360 und 45 der KG Mark-terviertel.

29) Herr Josef Sreiner, Markt er viert el, Tost Semriaoli: EZ 22
Mark-terviertel, &dst. 405/2 der K& Markt er viert el.

50) Trau Maria Sreiner, Markterviertel, Post Semriachs EZ 22
Mark-terviertel, Sds-t. 405/2 der K& Marktervier-Eel.

31) Herr Georg Eauoh, geb. 1927, Uarlc-terylertel, Post Semriaoh;
EZ 80 Markterviertel, Gast. 407/2 der E& Markterviertel.

32) Herr Johann Sohinnerl, geb. 19.35; Sohönegg 1, Post Semriaoh:
BZ 1 Sohönegg, &dst. 412/1 und 414 der K& Mark-terviertel.

35) Herr Karl Rauch, Semriaoh: EZ 78 Marktervlertel, Gdst. 401 der
K& Marlcterviertel.

54) Herr Valentin Fritz, Semrlach: EZ 25 Markt ervlertel, &ds-b.
402 der K& Markterviertel.

35) Herr Siohaj'd Bauch, Semrlach: EZ 75 Markterviertel, Gdst.
394 der K& Marktervlertel.

56) Herr Alois Eisenlerger, Semriaoh: EZ 49 Semriaoh, &dst. 391
und 392 der K6 Markterviertel.

37) Frau Regina Eisenberger, Semriaoh: EZ 49 Semriaoh, &dst. 591
und 592 der K6 Markterviertel.

38) Herr Walter Eisenberger, Sohönegg, Post Semriaoh: EZ 87
Schöaegg, &dst. 577 und 404'äer K6 Markterviertel.

39) Trau Aloisia Bisenberger, Schönegg, Pogj; Semrlaoh: EZ 87
Scliönegg, Säst. 5?7 und 404 der K& Marktervlertel.

40) Herr rranz Eisenlerger, Semriaoh! EZ 59 Semriach, Sdst.
417/3 äer K& Märk-fcerviertel.

41) Herr Bupert Puoher, Semriaoh; BZ 14 Markterviertel, 6dst. 359
der KG Markterviertel.

42) ?rau Maria Puoher, Semriacli: BZ 14 Marltterviertel, &dst. 559
der K& Markt er viert el.

43) Frau Agnes Haupt, Senu"iao]i: BZ 53 Semriach, Gd8t. 382 der K&
Marktervier-tel; EZ 70 Markt er viert el, &dst. 552, 388 und
389 der K& Markterviertel.

44) Herr JalEol Schwarzenegger, Markterviertel, Pos-t Semriaoh:
EZ 24 Markt er viert el, &dst. 384, 405/4 und 410/2 der
K6 Markt er viert el.

45) Frau Amalia Schwarzenegger, Markt er viert el, Post Semriaoh:
EZ 24 Markt erviertel. &dst. 384, 405/4'und 410/2 der
K& Markt er viert el.

46) Zis-terzienserstift Rein, Rein: BZ 24 Semriaoh, ßdst. 583 und
385 der KG Markterviertel.
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47) Brau

48) Herr

49) Herr

50) Herr

51) Herr

52) Herr

53) Herr

54) Herr

55) Trau

56) Herr

57) Trau

58) Herr

59) Rrau

60) Herr

61) Frau

62) Herr

65) Herr

64-) Herr

65) Frau

66) Herr

67) Herr

68) Kcau

Maria Schimierl,. Semriaoh Nr. 4: EZ 3 Semriaoh, &ds1;.
408, 415/1, 415/2 und 416 der K&.Marlctervier-bel.
Peter Sohii'merl,. Semriaoh Nr. 4: EZ 5 Semriach, Gds-t;.
408, 415/1, 415/2 und 416 der K& Marktervier-tel.
Manfred Schiimerl, Semriach Nr. 4;__EZ 3 Semriaoh, Gdet.
408, 415/1, 415/2'und 416 dar KG Markterviertel.

Blasius Schlegel, Präbiohl 4> Post Stübings E2 71
Windliof, &ds-t. 415 der KG Mark-terviertel.

BEiLthaear Enzinger, Semrlach 74; EZ 61 Semriaoh,
Q-dst. 410/1 der K& Markt er viert el.

Peter Schwarzenegger, Semriaoh 114: EZ 159 Semriach.,
Sdst. 405/3 der KS'Mark-fcervlertel.
Sichard Krinner, Markt er viertel 17, Post Semriaoh:
EZ 11 Markterviertel, &ds-t. 566 der E& Markterviertel.

Siegfried Krlnner, Semriach: EZ 21 Markt er viert el,
&dst. 417/1 der K6'Markterviertel.

Adelinde Krinner, Seariaoh: EZ 21 Mark'terviertel,
Bdst. 417/1 der K& Markt ervler-tel.
HermEum Sohwab, Sohönegg, EOB-t Semriach: EZ 2 Schön-
egg, &dst. 412/2 der K&'Barkterviertel.

Eleonore Eauch, Semriach 52: EZ 76 Markt er viert el,
&dst. 390/1 der'E& Markterviertel.
Markus ßlaser, Semriaoh: EZ 9 Marktervier-tel, &dst.
361, 562 und 565 der K& Markt ervier-fc el.

Maria G-laser, Semriaoh: BZ 9 Markterviertel, Q-ds-b.
561, 562 und 563 der K5 Markterviertel.

Anton Harrer, Semriaoh: EZ 15 Mark-terviertel, &d8-t.
368 der K& Markterviertel.

Uargarethe Harrer, Semriach! EZ 15 Mark-terviertel,
&ds-t. 368 der KG Markterviertel.

Willibald Magerl, Semriach: EZ. 57 Markt er viertel,
Sdst. 579 der EG Marktervlertel.

&eorg Pfleger, Semriach, Hauptpla-tz 55: EZ 46 Semiiach,
&d8t. 380 der E& Mark-fcerviertel.

Johann. Ramisoh, Semrlaohs BZ 60 Semriaoh, &d8t. 586 der
KG- Markterviertel.

Johanna EaaiBoh, Semri&oh; EZ 60 Semriach, G-ds-t. 586 der
K& Markterviertel.

Karl Eisenberger, Semriaoh:
der KS Markterviertel.

An-ton G-let-fcler, Semriachs EZ
348 der K& Markterviertel.

EZ 193 Semriach, &dst 558

15 Marktervier-tel, Säst.

ELisaleth Slettler, Semriaohs BZ 13 Markterviertel,
OdBt. 548 der KG Markt er viert el.
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69) Herr Friedrich &laser, Semriaohs EZ 6 Markterviertel,
Sds-t. 549 der K& Maik-tervier1;el.

70) Trau Heleae Glaser, Semriaohs EZ 6 Markterviertel, &dst.
349 der K& Markt ervier-tel.

71) Vxaa Kreszentia Bumpl, Semriaoh: EZ 51 Semriaoh, Sdst. 350
der EG Marktervlertel.

72) Brau Maria Möstl, Semriach: EZ 54 Markterviertel, &dst.
551 dar KG Uarkterviertel.

73) Herr August Möstl, Semriacli! EZ 12 Marlc-terviertel, &dst.
543 der K& Markterviertel.

74) Herr Johann Sruber, Semriach: EZ 54 Markt ervier-t el, Bast.
395 der K& Markterviertel.

75) Herr JohEum Jaritz, Semriaoh; EZ 46 Mark-tervier-tel,
&dst. 555 der K& markterviertel.

76) Trau Helene Jari-tz, Semriach: BZ 46 Markterviertel,
Gtds-fc. 353 der K& Markt erviertel.

77) Trau Agnes Olet-fcler, Semriaohs EZ 52 MarlEterviertel,
&ds1;. 356 der K& Mark-terviertel.

78) Frau Theresia Glettler, Semriach: EZ 52 Markt er viert el,
&ds1;. 356 der K& lüarkterviertel.

79) Herr Iiuäwig Peneold, Semriaohs EZ 105 Semriach, &dst. 357
der K& Markt er viert el.

80) Frau Maria 1'ensold, Semrlaoh;
der K& Marktervier-tel.

BZ 105 Semriaoh, Sdst. 357

81) Marlctgemeiadeamt Peggay, Feggau: fUr &dst. 545/1, 545/2, 545/5
und 545/4 der KS reggau7 öffentlioheB &ut.

82) &emeindeamt Semriach, Semriaoh: für &dst, 526, 528, 529»
530 und 555 der K& Markterviertel, Öffentliches &ut.

Weitere Verfügungsbereohtig-fce im Sinne des Art. II, § 2, Abs.1
des NaturhölLLengese-tzes sind:

85) die lurgrot-tengesellschaft, Qrax, Sohmiedgasse 11,
zu deren G-unsten die Dienstbarkei-t der auf den Grund-
parzellen über der lurgrotte "befindlichen Höhlen,
G-rotten, dazwischen liegenden Felsen und Erdmasgen,
unterirdischen Schluchten., Wege und Wasserläufe sowie
ins Ereie führenden. Ausgänge" grundlsüoherlioh elngetra-
gen ist;

84) die Steierischen Montanwerke Franz Mayr-Melnhof AG-.,
8700 Leoben, die mi-b Eingabe vom 22. 10. 1968 bei der
BezlrlcshauptmamiBohaft G'raz-Umge'bung das Ansuchen um
G.enehmigung für die"Aufsohließung eines neuen Stein-
bruohes auf einigenT'äer Perlmooser Zementwerke AG-.
stellenden &rtindstücken gestellt haben.

^ im Eigentum



- 9 -

21. 4250/69

Gemäß Art. il, § 2, Abs. 1 des Naturhöhlengesetzes hat das Bundee-
denkmalamt auch das Einvernehmen mit dem'Bundesministerium für
Handel, &swer])e und Industrie (Oberste Bergbehörde) hergestellt,
welches mit^Z1. 3l2;732-l7 (OB)-35/6? vom 17. April 1969-mi-tge--
.teilt hat, daß in den Katas-fcralgemeinden Peggau und Markt ervier-
tel eine Heihe von Preischürfan gelegen sind7 Die Inhaber dieser
Sohurfreoli-fce sind:

85) die Bleiberger-Bergwerks-Unlon, Elagenfur-t, Eadetzkys-tr. 2,-
86) die "Semp" Bergl3au-&es. m. b. H., Wien I., Kärntnerring 6.

Die Tarmeben zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Sie ist eine Karst erschelnung, die in dem oben be-

Bchrielienen Umfange mit ITaturhöhlen in-ursäohlioliem Zusammen-
hange Bteht, deren Erhal-bung im öffentlichen Interesse liegt
und die zum Na-turderAmal im'Sinne des olien. zitierten Naturhöh-
lengesetzes erklärt worden sind. Bas sind:

Lurhöhle bei Semrlacli (Naturdenkmal gemäß Bescheid des Bundes-
dealsimalam-bes vom 15. Juni 1929, Z1. 5678/D ex 1929), lurhöhle
bei Peggau (Naturdenkmal gemäß Bescheid des Bundesdenkmaiam-tes
yS,mJ7;Ju2ii 1929, Zl;5681/S^ex 1929) und Hammerbachursprung

,
gemäß Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 4. Juni

1929, ZI. 5515/5 ex 1929)Y"- ~" ------ .- -r..
^Im_ Bereich der Tanneben sind darüber hinaus bereits

zum Na-turdenkmal im Sinne des Naturhöhlengesetzes erklärt:
a) di8_Boline über der Halls der Eingeschloesenen in der lur-

höILLe bei S9°iriach, im Tolksmund "Kessel" genänii-t, auf Grund-
stück^416 der Katastralgemeinde Markterviertel-gemäß"Be-'
scheid vom 15. Juni 1929, Z1. 3677/D ex 1929 des Bundesdenli:-
malamtes}

b) die Sollne über dem Großen Dom der Iiurhöhlp .bei Semriaoh
auf-d9n__?ruIldB't:ücken 4'13 und 412 der Ka-tastraigemelade'
Markterviertel gemäß Bescheid vom 15. Junl 1929T*Zl7'
ex 1929 des Bundesdenkmalam-fcess

o) die Angerleitensohwlnde, eine Doline mi-t anschließenden Höh-
} Räumen von mehr^ als 200 Meter Höhenunterschied, die bis
inumaittelbare Nähe des "Willnerdomes" -der~Peggauer~Lur^'
höhle erforsoht ist, auf dem Grundstücla: 392 der Ka'tastral-
gemeinde^peggau_gemäß_Bescheid vom 17. Juni 1929, ~zi7:
ex 1929 des Bundesdenkmalaateaj

d) ^e, umS,el)u,n6 der Aus-trit-bs-telle des Hammerbaohursprungs
gemäß der im Bescheid ZI. 3513/B ex

]929_vom^4. Junl 1929 gegebenen Besohreibung;
e) die Umgebung des_Einganges in die Iiurhöhle"'bei Semriach.

&rundstUoke-417/2 und 431 der Eatastraigemeinde~Markt8?vler-
tel, mit Bescheid vom 15-Juiii 1929, Z1. 5678/D ex .T929"de8
BundeedeiAmalamtes j

f) dle_umee1:)unS de8.. Eineanges in. di? Lurhölile bei Peggau, und
zwar die &rundstüoke"403/4 und 401/2 der KataBtrafSenei:
Peggau, ^mit Bescheid vom 15. Juni 1929, Zl. 4040/II~ex-1^929'
des Bundesdenkmalam-tes ("Lurhöhle 'bei'Peggau, "UmKebuna'des
Einganges, I. Sohutzgebiet")j
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g) die Umgebung des Eingaiiges in die lurhöhle bei Peggau
("II. Schutzgebiet") en-blang des Sohmelzbaohes unterhalb der
Austrittatelle aus der Höhle gemäß Bescheid des Bundesäenlc-
malamtee vom 16. Dezember 1959> ZI. 10458/59 in dem dort be-
sohriebenen Umfange;

h. ) ein Geländestreifen mit oberirdischen EarB-tersoheinungen über
dem Verlauf der Höhlenräume der Lurhöhle als KarB-terBcheinung
laut § 1, Abs. 2 des Naturhöhlengese-tzes gemäß BeBoheid des
Bundesdenkmalam-tes vom 12. 1'ebruar 1960, ZI. 951/60, in dem dort
beschriebenen Umfang}

i) die Höhle Nr. 17 im Stollen VI der Peggauer Wand südlich des
Hammer'baohureprunga und die Umgebung des Einganges In diese
Höhle gemäß Bescheid des Bunäesdeiikmalamtes vom 14. 0l!:tol>er
1968, Zl. 6859/68 des Bundesdenkmalamtes, in dem dort besohrie-
benen Umfang. In diesem Falle ist ein aechtsmit-telverfahren
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft noch an-
hängig; die Sobutzbestlmmuiigen sind jedoch blB zur EntBohei-
düng Über eine eingebrachte Berufuiig uneingesoürärikt aufrecht.

Der ursächlich.e ZuBammenliaiig der auf der Tanneben be-
findliohen Höhlen, Kars-fckuppsn, Karsthänge, Wandpar-tien und
Dolinenfelder mit dem Karst- und Söhlenlcomplex Lurhöhle - Hammer-
Taacliursprung mit dem Iiurhöhlensystem Ist dadurch gege'ben, daß die
an der Oberfläche in den Boden eindringenden und als Kalkaggres-
sive Siokerwässer der Tiefe zustrebenden Niederscliläge durch
Tagen (Klüfte, Verwerfungen, Sohiohtfugen und Sohichtgrenzfugen
sowie Haa-criBse) in die darunter liegenden Höhlen gelängen und
deren Entwicklung beBtlmmen. Die Entwicklung des Lurhöhlensystems
wurde und wird dabei mE^geblic]! 'beeinflußt:

a) durch die auf die Karsto'berfläohe der Tanneben gelangenäen
Niederschlagswäsaer, die in Ü'bereinstimmu.n.g mit den Klima-
Schwankungen der jüngsten erdgesohioh-tllohen Vergangenheit
jeweils bei ihrem unterirdischen Abfluß die korrosive Erweite-
rung der bestehenden Hohlräume oder weitere Iropfs-fceinlildun-
gen in 'bereits vorhandenen Höhlen verursacht ha'ben und noch
verursachen;

b) durch die aus dem Polje von Semriaoh stammenden und als Ober-
flächengeriime des Lurlaaohes dem Iiurhöhlen. system zugeführten
Wässer, die neben der korrosiven auch. eine stärkere eroeive
Erweiterung der bestehenden Hohlräume, aiidererseits aber durch
'beträch. tllohe Zufuhr von mitgefübrtem Gesteinsmaterial eine
beaohtliohe Sedimentfüllung der vorhEuidenen Höhlenräume be-
wirken.

Die Höhlenentwioklung steh-t demnaoh in engstem Zusammen.-
hang mit der obertägigen Iiandsohaf-tBeiitwioklung; die in der Tann-
eben vorhandenen Höhlenräume enthalten in ihrer G-esamtheit wioh-
tige Spuren und Zeugen für die klima-, vegetations- und land-
sohaftBgeschioIitliohe Entwicklung der 'I'anneben, die die an der
gegenwärtigen O'berfläohe erfaßbaren wlssensohaftliohen Befunde
'bestätigen und weitgehend ergänzen. Umgekehrt Ist die Einordnung
der einzelnen Phasen, der Höhlenentwioklung in den Ablauf der Erd-
und Kllmagesohichte nur durch gleichzeitige Berücksiohtiguiig des
Zus-tandes der Oberfläche über dem Höhlengebiet einsohließllöh der
Böden, Dolinenausfülliuigen, Kluftfüllungen und Haiigf armen möglich.
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Auf Srund der vom Bundesdenkmalam-t veranlaß-ten oder mit
seiner Zustimmung düröhgeführten wiBsensohaftliohen Erhebungen. -im
Bereich der Iuj?liöhle selliist, die von seinem Taohreferenten für
Speläologie ausgewertet worden sind, ergib-t eioh, daß im lurhöhlen-
syatem und in deü übrigeü Höhlen der i'anneben mehrere 6enerationen
von Iropfstelnbildungen vorhanden sind, deren versohiedenes~Ai-ter~
zumindest für die jüngsten Bildungen bereits durch Eadiokarbon-
Datierungen festgelegt werden konn-te. Das Lurhöhlensystemduroh-
lauft auch gegenwärtig eine Phase bescheidener 'Cropfstein- und
Sinterneubildungen. Tropfsteinlildung ist nur dann*möglich, "weim
UeSiokerwässer^yor ihrem Eintritt in die &esteinsfugen*sich"Im
Boden mit Kohlendioxid anreichern können und se-tzt~daher das~Vor-
handensein einer mehr oder minder geschlossenen Vege-tationsdeoke
und möglichst tiefgründiger Böden voraus (H. TEIMMEE. 'Hohienkunde,
Braunsohweig 1968, -S. 57)7 Die Erhaltun" der'Bodenkrume~und~dSi:""'
Ve etationsdecke sind daher zur r n es na-ur~ic eii~ "arak-

ers er Ho en uner ä ic .

Darüber^hinaus geben die vielen Brägen, die die Paralle-
der Höhlenentwioklung mit der Oberfläohenentwi

nooh^aufwirft» dem Kars-tkomplex der Tamieben-'besondere"ii aturwTs-
sensohaf'fcliche Bedeutung. ^ F:Y°HMAIR (1939/45) -ha-t"b er eit's "darauf

iwlesm^_daß "das rrpfi.l der ̂ I.urhöhle^'-'an' versohiedenen'Steilen
^^n^7?rknüpfun6-. zwi_schen. r^±gm Hohlräumen~uiid-darüberiie^'

§,e^e^^^nenLB Chlleß en läßt . .B:i-?"bisherigen~Er]iebung^uder
Bu?desdenkmalamtes deuten darauf-hin, -daß~iS"dei~Tanne'?e^ ^
^^LU^^^^SAeLKarst-yorhanden-sein~kömlte^^°dl em'das heute

Lurhohlensystem nur_elnen Teil darstellt:'Bi eser"Kar^'
^8:fc^a^h»ein"-Yl!lphasi_gen :E!n^io]Eiung, ~an~dira is^^gen^'
^iiem. d^ ^aM?e^hen. -d it. inluIsäoh3:?OIl \Z^^m^^Je ^^nden

.
an. dem-durch. die"Elnt.iefung. dss-Murtaies~beso^re 5s"ei^

^^sv°^l-ses, tri-teten we8talfri.T°der~T^mielen"e^^iel :?^'°d^üI]
iäJffiänIirTiäTgej^Eb^^^
tSI^St?^ ^^:. +USd.HöhlmBysteSe.. mlt~Kiuft]Lehme^n^ulu

.,geaetzt^worden- :Dlese Kluftlehme'koiuiten foB'siIe
,
darstelleni die_ .t;e:'-lweiae^in-den~ireis"deru^T"er?a ^^a^'

§!M^nLsi!-Bind_besonderB .'in'den dur'oFdle S^oll^'Ü^"^^"
Srb^uS^r^g^^ohnl^en^Naturhöbleauaufg^^^^S. Da-

^^e?taing"des ur8prtoell°h'wohi'°ob"i.rdi8'crg Sgtnu^üd^a^tw^s^^-^^?eh es<ia?1 ^?enriaorM l^hö^^ Gäu^ieällu^^ ̂ ^S^S~
^e^ao°^unle^meohten-poije~gewo;d ''18^^1affliLri^u^eeS

,
^e"&^ß^r"dentliche naturwisBensohaftliohe Bedeutung,

^r>^gm^^d d,as beBonde.rL6ePräee~des"6rü»ka^tlge^^^su^r
?5;I;^5:"JjsJI^Sr:sii^S^^
%i!A^saj§^^^^SISS^
S-S"iSÄSSSS^
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1. Der Tannebenstook Ist mit 232 Höhlen In Österreich das Sebiet
mit der größten Höhlendiohte.

2. Im laimebenstock ist in einzigartiger Weise die karstgene-tisohe
Entwioklung seit dem Oberpliozän in lüolEenloser Reihe verfolg-
bar.

3. Das Iiur-Hammerbaohsyatem kann als das teestunter suchte größere
Kars-twassersystem der Os-talpen gelten. Der Karstbereich zwi-
sehen Semrlach und Peggau wurde daher für die Uiitersudiungen im
Rahmen der Internationalen drolo ischen Bekade als Re räsen-

a vge e ausgew
4. Abgeseben von der Draohenböhle haben die Höhlen um Peggau die

meisten paläontologlschen Höhlenfunde .in Stelermark geliefert.
5. Die wichtigsten paläoli-fchlBolien Funde ös-terrelohs stammen aus

Peggauer Höhlen. Viele dieser Karsträume, laesonders an der Nord-
und Westeeits des Tajme'bens-bookes, enthalten darüber hinaus
präliistorisohe Funde der versohledensten Epochen.

6. In biologischer Hinsicht stellt das Grünkarstgebiet der Tarm-
eben ein besonders auasiohtsreiohes 1'orsohungsfeld dar. Seine
Bxlclusivi-tät ergibt sich aus seiner läge außerhalb des pleisto-
zänen. Tereisungsgebietes einerseits und der Beeinflussung durch
pazmonlsche und medi-terrane Elemente andererseits. Auch die
Oliertag-Bauna und Ob ertag-Flora nehmeii zum Teil eine Sonder-
Stellung ein.

7. Die lurhöhle ist schon üeuts die größte Tropfs-teinhöhle ös-ter-
reiclis. Wesentllolie En-tdeckungen sind vor allem nach. der Er-
Schließung des unterirdischen Iiur-Hammer'bach-Höhlenzugee zu
erwarten.

8. Die -tiefen, heute unter dem Talnlveau der Mur liegenden und
daher inundier-ten Karsthohlräume bilden einen wertvollen Was-
serapeioher. Dieser sollte für eine spätere Nu-tzung durch die
G-emeinden. des mittleren Mur-fcales und eventuell auch für die
Iiandeshauptstad-t G-raz geschützt werden.

Zu_diesen Äußerungen stellt das Bunde sdenkmalamt ergänzend fest,
daß insbesorLdere die am Westrande und auf den an den Band des
alluvialen Talbodens der Mur anschließenden Hänge und Felswände
(Tausrinne, Peggauerwand) befindlichen Höhlen Sedimente enthalten,
deren Stra-bigraphie nicht raix für die jüngsts Entwicklung des Iiur-
liöhlensys-tems Aufschlüsse ermöglicht, sondern darüber hinaus An-
hal-tspunkte für den Werdegang der Besiedlung der Mi-ttels-teiermark
Metet. Ur- und frühgeschichtliche Funde sind nicht nur in frühe-
rer Zeit aus verschiedenen Höhlen zutage gekommen, sondern werden
auch gegenwärtig immer wieder freigelegt. "Als Beweis dafür seien
die bei W. MODEIJAN (1967) beschriebenen KindstuoKe aus der Höhle
IV der Peggauer Wand und die dem Bundssdenkmalamt nach den Bes-bim-
mungen^des Denkmalschu-fczgesetzes gemeldeten Kinde aus der Peroo-
höhle (ZI. 5315/69 des Bundesdenkmälamtes) aus dem Jahre 1969 auge-
führt. ^Da weitere Höhlen, wie die Erhebungen im Zuge des mi-t vor-
liegendem^Bescheid algesohlossenen Verfahrens ergaben, noch zahl-
reiche Sedlmentlagen enthalten, die einer wissensohaftliohen-Be-
arbeitung^ erst s.l. lmählich zugeführt werden können, Ist auch~das
Bundesdenkmalamt der von W. MÖBEIJAN (1967) veröffentlichten Auf-
fassungj daß es sich bei dem laeschriebenen Gebiet um eine
"archäologische Zone" handelt, der Überregionale Bedeutung zukommt.
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. Die besondere Wichtigkeit des I'undgebietes hat W.MOBBI-
JAN (1967) bewogen, den Toreohlag zu veröffen.tliohen, diese
eüTohäologisohe Zone durch "einen Wanderweg" aufzuschließen., der
"im Bereich der Peggauer Weuid begiruit" und "in den Badlgraben"
führt. Die zitierte Veröffentlichung hat, wie sin anderer Stelle
wörtlich, ausgeführt wird, übrigeiis den Zweck, "zu zeigen, in wel-
ehern Ausmaß sich die Zeugen. alter und uralter &esohiclite -sie
erstreckt aich über rund 100 000 Jahre- neben dem Zugang zur wel-b-
bekannten. Lurgro-tte in. diesem mittelateirisch.en Bereioli hinter dem
vordergründig industriell erzeugten Staub und Bauch verbirgt".

Es steht damit fest, daß das mit dem lurhöhlensyatem in
ursächlichem ZuBammenhang stehende Karstgebiet der Tanneben in
seiner Gesamtheit eine für Mitteleuropa einzigartige Kardtersohei-
nung darstellt, für die eg sowohl hinsichtlich des geologischen
Baues wie auch der hydrologischen Verhältnisse, ferner hinsioht-
lich des Karstformen.achatzes unä der Ver'breitung von Karsthöhlen,
deren räumlicher Zusammenliang mit dem bereits erforacli-ten Teilen'
des Iiurhöhlensystems genetiecli erwiesen und lediglich infolge Ver-
sohü-btung mit Sedimenten, Wasserfüllung oder Verengung durch Kalk-
s int erbil düngen noch nicht forschungBmäßig 'belegbar ist, lceine
Parallele gibt^. Es ist kein Zufall, "daß sich grundlegende wissen-
schaftllohe Arbeiten über Karstfragen in besonderem Maße auf das
lurhöhlensystem und das darüber lligende Karatgebiet beziehen. "Die
Karte "Karst-typen und Höhlenverbreitung" im Atlas der Republik

L, der von der österreichischen Akademie der Wissensohaf-
ten herausgegeben wird, nennt die Tanrieben als das "iypuBgebiet"
für die Pla-fceauverka-cstung unter der Waldgrenze und weist damit
auf die besondere Bedeutung dieses Bebletes hin. In dem in Ausar-
beitung begriffenen Eaumordnungskonzep-tes der österreichischen
Bundesregierung_iBl; die Erhaltung der'Ts.nneben-ais-Höhiensohutz-
gelie-t, das zugleich als Erholungsraum zu gelten hat, ~vorgesohia-
S®xi»

Das öffentliche Interesse an der Erhaltung der lanneben
einem .beispielhaften Karstkomplex ist ferner-du?oh'die~umfanc:-

Förderung^des Ausbaues der'Lurgrotte für^den" emdenver^~
aus öffentlichen Mitteln zum Ausdruck gebracht worden'.'

Die durch die oben angefUhr-fce Beschrei
KarstersQheinunS' . die mi't dem Ijurhöhiensys-bem-in'ur^äri3iohem~

steht, und die kurz als "Taimeben" l39zeiohnet~wlrd.
zur^&änze innerhalb des geschützten Gebietes-"PeKKauer-Wand-

Iiurgrotte", das durch Verordnung der S-teiermärkischen'Slndesre^e-
rung vom_12. Juni 1956 zum Schütze von Landsohaftstellen und del'
??l??-???^B^i?-d, e? ^andschaf1;^s°hutzverordnung 1956), a'bgedruokt
im^Iiandesgesetzblat-t für das I-qnd Steiermark 7 12. Stück,
1956, Nr. 35, geschaffen worden'is-fc.

51 e gssohilderten Bigensohaften wurden durch ein Organ
des Bundesdenkmalamtes an Ort und Stelle erhoben und'Im"Bündel
denkmalamt überprüft.
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Im Zusammenhang damit wird auch auf nachfolgende ein-
sohlägige literatur vea-wieBen; die fallweise in der Begründuiig
dieses Besoheldea durch Angabe des Autors und des Erscheinungs-
Jahres zitiert wird:

BOCEK H., Charakter des mlt-tels-fceirischen Ears-tes. Mitteilungen
für Höhlenkunde, 6. Jg., &raz 1913.

MiÜ&EL H. » Die Geologie des Srazer Berglandes. Mitteilungen des
Museums für Bergbau, G-eologie und 'I'echnik am Iiandes-
museum Joaruieum, H. 23» G-raz 1961.

MA.USCT T., Ein Bei-brag zur Hydrogeologie des Iiurhöhlensystems.
Mitteilungen'des Naturwissensohaftliohen Vereines für
Steiermark, Bd. 81/82, &raz 1952.

MAUEIN 7., Bas Paläozoikum im Raum zwischen Deuts ohfeis-tritz
und Semrlach. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen
Vereines für Steiermark, Bd. 84» &raz 1954.

MA.USIN V., Untersuchungen am unterirdischen lauf des Iiurbaohes
zwischen Semriaoh und Eeggau. Mi-tteilungen der Höhlsn-
kommission, Jg. 1952, Wien 1955, 3. 45 - 47.

MAUEIN V« und ZÖIIi J. » Sie Untersuchung der Zusammeiih. änge unter-
irdischer Wässer mit 'besonderer Berüoksiohtigung der
Karstverhältnlsse. S-teirisohe Beiträge zur Hydrogeolo-
gie, 184 Seiten, &raz 1959.

MOBRIJAN W., Neue Funde aus Peggau und die Bedeutung des Fund-
gebletes Peggau und Umgebung für die stelrische Ur- und
SrUhgesofaiohte. Schild von Steier, H. 13, Graz 1966/67,
3. 5 - 19.

70EMAIR F., Die Solinenwelt des mittels-teirisoheii Karetss, Zei1;-
echrif-t für &eomorphologie. Bd.XI, Berlin 1959/45,
3. 123 - 150.

WEFSSENS'CEINER T., Die G. W. Geßmaim-Doline auf der Tanneben bei
Peggau (Steiermark), Kataster-Nr. 2856/6. Die Höhle,
17. Jg., Wien 1966, 3. 44 - 48.

Die lurgrotte. Eine Schauhöhle zwisolien Semriaoh und Peggau in
Steiermark. Herausgegeten vom landesverein für Höhlen-
künde in. Steiermark und der Iiurgrottengesellschaf-t.
18 + XTIII Seiten, 6raz 1953.

BAISOHE H., BAUER r., BEHSENS H., BÜOHIEIjA K., HEIBAE r., KÄSS, W.,
KNÜTSSON &., MAIBHOKEaB J., MAUKEN V., MOSER H», NEU-
MA.IES F., OS'TAlsrSK L., BAJNEE V., EAUEEI W., SA&Ii H.,
SCHNITZEE W.A. und ZÖIL J., Vergleichende Markierungs-
versuche im Mit-telsteirischen Karst 1966. In; raoh-
tagiing über die Anwendung von Markiemngsstoffen zur
Verfolgung i.m.terirdisoher Wäeser in. 6raz vom 28. März
Ms 1. April 1966, II. Feldversuohe = SteiriBohe Beiträge
zur Hydrogeologie, Jg. 1966/67, Graz 1967> S. 551-403.

KYHLE &., Tüeoretisolie Speläologie. Speläologisohe Monographien,
Bd. I, Wien 1923 (darin der ATaeohnitt: Höhlen der
Peggauer Wand).

In den angeführten Veröffentliohungen sind weitere I.iteraturhin-
weise gegeben.
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^ Die Einlei-tung des Verfahrens wurde den Parteien gemäß
Artikel II,_§ 2, Abs. 2 des Na-fcurhöhlengesetzes mit Zusohrift vom
^8. Uärz^1969, 2^. 1915/69, bzw. mit Zuschrift vom-12. Mal-i969,
Zl. 3258^69» in Elnzelfällen auch mit Zueehrift vom-197Aprii'1969,
21^2827/69, bzw. ml-t Zusolirift vom 23. Mai 1969, Z1. 3778769-mit-'
geteilt.

Ton der ihnen gebotenen Mögl. ioUEeit einer Stelluiignatme
inaerhalb der gesetzten Brist von vierzehn Tageii haben Sebräuch"
gemaclit:
a) Herr Dipl. Ing. Ernst Hötzl (5);
b) die Steirischen Montanwerke von Tranz Mayr-MelnIiof A. 6.,

leoben, vertreten durch Herrn Beohtsäawal-t Dr. Heinrich
Kammerlander, 8010 &raz, Herrengasse 18 (84);

o) die Perlmooser Zementwerke A&. » Wien, vertreten durch Herrn
Eech-fcsanwal-tBr. HicJiardEaan. SOIOeraz, Ealohbergg, 1 (10)}

d^ das Vorauer Stiftsgut Peggau für das caiorlierr. enstiftyorflu(12^
die Sutsverwal-bung'Br. Sager-Er-tl für Erau Br. Ma®rethe

Peggau (1);
die Peggauer Zementwerlse Alols Kern, Peggau (11)
die Bleilierger Bergwerks-Union A. S. ; Klägenfurt'(85)j

Folgende Stellungnahmen wurden zu sachliolien
FestetelluKLgen abgegeben:
Herr pipl. Ing. ErnstHötzl hat keinen Einwand gegen die Erklärung
der Taaneben zum Naturdenlcmal erhoben, jedoch darauf hingewiesen,
daß^ die Bemühungen um die Erhaltuiig des Sebietes zweokios Beien,
wenn die^beiden in Peggau arbeitenden Zementwerke weiterhin mit'
mangelhaften En.tatau'bungsanlagen arbeiten sollten , und-daß es'auf
der Tanneben schon Waldteile gebe, die durch deh-Zements-fcaub ".braun
geworden seien.

I'rau. I)r'Marga:I:'e"t;he. saSer-.(GU't;el7erwal't;un6 Br. Sager-Ertl) ha-fc als
??"??e5^Il?^eeee:? di? Erklärung zum NaturdenlEmal vorgebracht, daß
^?e. >??]l^:?^:?_? ^es , G?'bl ?'teB _'bei weiterer mangelhaf-ter Eatstaulung
^.T?:_^?xl, -?e?'clen 'bes'tehenden Zementwerken in B einer heutigen Torm
ausgesoülossen sei, da die Vegeta-tionssohäden durch ZemSntstaub
naohgewieBenerweise außerordentlioh groß seien, so daß die Ter-
karstung in eiiilgen Jahrzehnten vollendet wäre.

Hiezu hat das Bun.desdentaB alamt erwogen:

Auf den engen. Zueammenliaug zwischen Boden uud Vegetation einer-
seits und :Höhlenentwlcklung_und Iropf st einbildung ander eraeits
würde bereits Iiingewiesen, Der vorgebraolite Einwand betont die
&efährdung der^na-türlichen Vegetationsentwiokluiig und damit die
Notwendigkeit der Un-terschu-tzatellung, da nur dadurch die-Möglich-
keit^ eines Einsolu-ei-tens zur Erhaltung des ungestörten Zus-tandes
gegeben ist, wemi der Nachweis von Zemeiits1;auSBohäden~duroh-exaicte

eindeutig erbracht wird.

-El"§'U^I>r:Ma?'ga?e't;he. saSer hat als Einwand gegen die Er-
zum "atura.eiücmal weitere vorgebracht, daß dadurch ein

eno:r£er. wir'fcsohaf'tll°her. sohade11 ein'treten würde, da-die~
von^wegen. °der ande?e^'tz;ungen einer Au8nahmegenehmlgimg~des"i^^

bedurften und auch bei einer eventueiren"yeräuße--
rung die Wertverminderung sehr groß wäre.
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Hiezu hat das Bimdssclentanalamt erwogens

'Das G-ebiet der 'I'auneben unterliegt sohon seit dem Jahr 1956 den
Beatimimingen der Iian.dschaftssoliutzverordnung der Steiermärkischen
Iiandesregieruiig» die Bioh auf eine weitaus größere &ebietafläohe
bezieht als der vorliegende Bescheid, der die Brhaltung des Iiur-
höhleiisystema bezweckt. Dem Umstand, daß bei der BehEUidlung von
Ansuchen um AuBnähmegenehmigungeii., nie sie in der S-tellungiLähme
genannt werden, in Hinkunft nicht nur die durch die SteiermärlEl-
sehe Iiandesregierung wahrzunehmenden Aspekte des Iiandsohafts-
soliutzes, sondern auch die Erfordernisse des Schutzes von Hölilen
und EEu's'tersoIieln.uiigen zu beiUoksiohtlgen Bein werden, kann wolll
keine en.tsoheiäende wertmindernde Bedeutung 'beigemessen werden.

Bas BundesdeiLtanalamt hat im übrigen nicht die A'bsicht, die Anlage
von Wegen zum Atitremsport des geachlägerten. Holzes über G-ebülir zu
behindern, soferne nicht durch die 'beabsichtigte Trassenführung
unmittelbare Auswirkungen auf die unter der Oberfläche sich er-
streckenden unterirdischen Karst eraolieim. ingen zu erwarten sind.

Diese Feststellung liezielit sich auch auf einen seitens
des Vorauer Stiftsgutes Peggau vorgebrachten Einwand.

Bas Vorauer Stiftsgut Peggau hat etienfalls geltend ge-
macht, daß .die Erklärung der in. seinem Eigentum stehenden Grund-
stücke 501/1 und 501/5 der Kß Peggau zum Naturdenkmal einen
schweren wirtsohaf-tlichen Nachteil 'bedeuten würde und dies daiait
begründet, daß dem Ohorherrenstlft Torau der beträchtliche Abbau-
zins entgehen, . würde, der von den Peggauer Zegientwerken Alois Kern
für die diesem Werk vertraglich eingeräumten Seohte an diesen &rund-
s-tüoken Bohon jetzt laufend geleistet wird.

Auch die Peggauer Zementwerke Alols Kern hatien in ihrer
S-tellungnahms vom 25. 5. 1969 darauf hingewiesen, daß sie am 51. 7.
1968 einen Tertrag abgeschlossen haben^ wonach Bie berechtigt Bind,
auf der Parzelle 501/T das Kalks-beinvorkommeii abzutauen und auf
ihr sowie den weiteren SrundBtüclEen 501/5 und 229 die dazu erfor-
derlichen Vorrichtungen, Gebäude, Anlagen, usw. zu haben sowie
über sie den ATatrEm. sport durclizufiüu'en'und zu dieeem Zweolse Wege
oder sonstige Transpor-teinrichtungen. anzulegen. Sie haben weiter
ausgeführt:
"Wenn nun diese &rund8tüolce als Naturdenkmal unter Schutz gestellt
werden, verlieren, wir damit ein in Zulcunft unbedingt benötigtes
Abbaugebiet^ Unser Unternehmen und damit die Beschäf-tigung von
nahezu 200 Personen wäre damit auf lange Sioh-t in Frage gestellt.
Es genUgt auch nicli-t der Hinweis auf allfällige Ausnahmegenehmi-
gungen, da dies fUr eine lange Be-triebsplanung viel zu unsicher
ist, ganz a'bgesehen davon, daß dann die-Behörde hinsichtlich der
Art des Abbaues, des Abtransportes, usw. ein für eine wirtachaft-
liche Betriebsführung unzumutbaree Mitspraoherech-t hätte.

Im vorliegenden Falle lEomm-t; BOmit den wirtschaftlichen
elne^weit größere Bedeutung zu, als den Fragen des

Denkmal s ohujtz es. .Die Terpfliohtuiig der Behörde zur BedacEtnahme
auf solche Überlegungen ergibt sich aus § 15 des Naturhöhlenge-
setzes, wonach selbst darauf Rücksicht zu nehmen Ist, ob nicEt
die laadwirtaohaf-blichen In-teressen größer sind, als'die am Schütze
des NaturdenkmaJ-B. ümso wichtiger ist zweifelsohne die Sicherung
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des SoilLVorkönmens jfür einen Betrieb, der, bezögen auf die in Frage
kommende &ründfläclie, öijier ungleich höheren Anzahl von leuten
Beschäftigitrig und Sirikommen bietet."

Hiezu hat das Bunclesdenkmalaml; erwogen:

Bär § 15. des Naturhölileiigesetzes bietet dem Bundesdenlc-
malamt keine gesetaliohe Handhabe, audare als landwir-tsohaftliolie
Interessen zu prüfen, und gegen die Interessen an der TJntersohutz-
Stellung a'bzuwägen. Daß im G-esetz zwar die Berüokeiohtigung äer
landwit'tsohaftliolien Interessen vorgesehen ist, andere wirtschaft-
liche Interessen aber eine Erklärung zum Naturdeiikmal nicht aus-
schließen, ergibt sich daraus, daß die Art der landwirtsoliaftli-
chen Nutzung zwar das Ersoheinu.ngsliild, nicht aber die Bsis-teiiz
der betreffenden. KELrsteraclielnung leeinflusen lcann. Die Behauptung,
daß wirtschaftlichen Ü^erlegungengrößere Bedeutung als den rragen
des DenkmalsohutzeB zukäme, wird in dem von den Peggauer Zemen-t-
werken vertretenen Sinne vom Biuidesdenkmalamt naohdrüoklioh zurück-
gewiesen} es ersoheint Bioher, daß bei andersartiger wlrtsohaftli-
eher Nutzung ein auf die Dauer wesentlich höher er. 'volkswlrtsohaf-t-
licher Ertrag bei gleichzeitiger Erhaltung der Karstersoheinungen
erzielt werden kann als durch Abbau des Gesteins.

Im übrigen ist das Srundstüok 501/1 nur zu einem Teil
durch das mit dem vorliegenden Bescheid abgesohlossene Verfalu-en
betroffen, soweit nach den vorliegenden Beurteilungsgrundlagen.
(Hydrogeolpgisohe Ear-fce der Tanneben in; MA.UEIN 1952, &u, tachtiiclie
Stellungnahme von Herrn Uiiiv. Prof. Dr. T. Maurin 1969) der ursächil-
ehe Zusammenhang des Obertaggebietes mit dem vermute-fcen Verlauf
des lurhöhlensystema gesichert oder sehr wahrschelnlioh ersohAt.

Das Gtrunds-tuok 501/5 umfaßt die Feggauer Waud im enge-
??? ?ilu1?' .d^e-duroh. del:l Heiohtum an Höhlen, "deren Genese mit~'je-
D-er des lurhöhlenaystems in besonders engem ZuBammenhang Bteht,
T^?-^^_-d^0 BeuF't;ell1?nS de:F naturwissenBohaftlichen Bedeutung des
KarstlEOmplexss be8onders_wiohtiger Abschnitt is-t. Von-einer-Ein-'
beziehung der genannten Parzelle In das durch das Naturhöhlen-'
gesetz gesohUtze Areal kama das Bundesdenkmalamt daher nicht Al-
stand nehmen«

Die Peggauer Zementwerke Alois Kern haben weiter ein-
?S?Ir%d-T. 't; ^5?/^:il?-'t:e. ^wSise Einlieziehung der 6rundstüoke-4. 79,

und 481/2 der KG peggau in bestehende Eeohte eingreifen
würde^und^daher unzulässig'sei, da sioh auf diesen ParSeifen"ein
Steinbruch befinde, in dem 'bereite seit Jahrzehnten ein. Ab'bäu mit
gewerlebehördlicher &enehmigung stattfinde. ÜTserdies sei es-unzu-
i??^?i-?e3;_d_e?_1:?i?-we:1-?? u?'t:??. d-as ?u schützende Grünkarstgebiet
£?3"i'e??e?-???Ild?t??ken ?i.e öi"bliche Begrenzung nioh-t anzuführen,
weil es somit_nicht ersichtlich sei, welche 'Peiie unter den Schutz
fallen und welche nicht.

Hiezu hat das Bundeedenkmalaat erwogen:
Die genaue örtliche Abgrenzung des zu schützenden &e-

ist im vorliegenden Bescheid vorgenommsn worden. Ble ÄbOTen-
zung dieser Sebietsfläohe wurde zuiter Bedaohtnälime auf den be^'
s^-tehenasn S-teinbruoh so vor&enommen, daß das berel-ts vom Abbau er-
faßte oder demnäohst zum Atbau vorgesehene &ebiet aus genommen wor-
den ist, weil in diesem Gebiet die aatürliohe Hanssestaltune und
die Terkars-fcungsverhSltnlsee bereits gestörl;
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sind. Ber zurii Stein'bruöh abfallende Steilhafag des Kars-fcgelietes
weist, wie die Erheburigen dütch d^s Btlndesdenkmalaml; ergaben,
Wandstufen auf, die an die für d&s lürholilensystem beB-fcimiasiiden
Kluftsysteme gekuüpft sind öövd. e Kal's'^hölllen, deren 6enese mit
jener des Iiurhölilensystems iü ursäähllöhem Zu'&ammeatiang e'teh-t.
Von diesen sind noch nicht alle faähejr unterBuoht,. die. DuröUgangs-
höhle (Höhlenk&tästea-'Nr, 2836/21$) und die über 150 Mete? lange
Efeilerhöhle (2836/214) jedoch in diesem Zueammönhang beöoäders
bedeü-tsam. Beide liegen auf dem GründstUök 47S der K6 Teggau.

Das Bundesderikmalamt teilt im Übrigen nicht, die Auf-
fassung, daß die ^gewerbebehördliohe Genehmigung, auf den Gi'und-
stücken 479, 480/5 und 481/2 einen &esteinsäbl3äu durchführen zu
dürfen, bereits die unwlderrufliclie Feststellung bein.lialte, daß
das Gestein bis an die Srenzen dieser Grundstücke abgebaut'werden
dürfe, und daß damit jede andere, auf Grund neuer natürwissenschaft-
licher Erfceiuitnleee sich erge'bende Verfügung von vornherein aus-
geschlossen sei.

Die Psrlmooser Zementwerke A&., Wien, haben duroll die
Eeohjbsanwäl-te Dr. Bichard Kaan-Dr. Fraiiz Schneider, Graz, in ihrer
Stellungnahme folgende Einwendungen vorgebracht, 'die Bioh auf
Eigenart, besonderes G-epräge und'na-turwissensohaf-tliche Bedeutung
der in ihrem Eigentum stehenden &rundstüoke der Katastralgemeinde
Peggau beziehen und als "tatBäohlich-geologiBohe &ründe" lezeich-
net werden. Sie berufen, sich auf ein geologisches Gu-tachten des
Vorstandes des Institutes für Baugeolögie an der Technischen Hooh-
schule 6raz und lau-ten;
1. Bei^unseren Srundstüoken liegen im wesentlichen die gleichen

geologischen Verhältnisse vor, wie bei dem nördlich benachbar-
ten Steinbruch der Firma A. Kern sowie bei den südlich gelege-
nen Stollen 1-3. Der Abbau des G-esteins duroh Jahrzehnte'
durch die Firma Kern hat offenbar das Höhlensystem, von~welchem
das BundesdeiLkmalamt spricht, in keiner Weise angesohnitten.

2. unzutreffend ist die Aimahme, daß sich in unserem Bereich bis
zu^ den Stollen 1 - 5 Höhlen befinden; lediglich kleinere~oder
unbedeutende lassen sich nur mit gewisser Wahrscheinlichkeit
ausschließen."

Hlezu hat das Bundesdenkmalamt erwogen;
Das Durchbruchstal der Mur hat einen ursprünglich ein-

heitliohen Karstkomplex durch sein Einschneiden zersohiiitten, dem
auch der heutige Kugelstein angehört. Die zum Murtal abfallenden
Hänge und Wände^stellen somit geologische Aufschlüsse"dar, aa de-
neu einerseits die im Zeitpunkt des'Einsohneidens des Murtales
bereits^vorhandenen Kluft--und Höhlensysteme angssohnltten worden
8 nd und. an denen die auf das jeweilige Talniveäu einspielende
Weiterentwicklung dea unterirdischen Hohlraumnetzes im'Bereich
des Karstwasserspiegels ablesbar is-b. Die Serien von Kars-thöhlen,
dl® aa^Westrand^ derTaiuieben aufgeeohlossen Bind, gehören gene-
tisch dem^gleiolien KaratwasserlEörper und dem gleichen Karstkom-
Plex an wie das lurhöhlensystem und das Lur-Ilämmerbaohgeriiuie und
5i??-e?"mi, t 5iesem. rhänomenLen in ursächlichem Zusammenhang. Im
?te?:?^^oä.. ?nern s:^n?. ?-m gegsnwärtigen Zeitpunkt zwar keine groß-
räumigen_Höhlen sich-tbar, doch igt diese Tatsache für die Beur-
teiluiig der Bedeutung des Wes-tabfallee der 'raime'ben~unerhebiioh,
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da es Bioh nur um ein Verhältnismäßig schmales Sebiet hsu'idelt,
das von. noch .yorhaftdenen. Kärsthöhlen umsäumt iB-t} nördlich des
Steinbruches .K'era liegt in dessen unmittelbarer Nähe die Josefi-
nenhöhle, die einen in seiner Zeitstellung noch unsiolieren 'be-
achtenswerten paläaü.thl'opolOgisqhen I'un.d geliefert hat (jetzt im
Joanneum), UTaer dea Steinbtuch Kern liegen Hölilen, auf die oben
lereits hingewiesen wurde (2856/216, 2856/217 und andere) und ent-
gegen der o'ben. in Punkt 2 vorgebraclitea Behauptung liegen, wie
Erhebungen des Buadeaderikmalamtes und Lagemessungen eindeu-tig er-
geben haben, innerhalb der 5rundstUo]Ee 501/1 und 501/6 nelsen
weniger 'bedeutenden. Höhlen das Sohrau'benlooh (2836/173)i die Book-
KÖhle .(2836/165), die Percoliöhle (2856/15 5),*'das Stolienloch
(2836/71), 'die Verließhöhle (2S56/172)', 'der Verelnsoanon,
(2856/158), die Tausgrotte (2856/82) und die IroglopMluaha:ileC283$<l59.
Die vorgetraohten Einwände sind daher nicht Btiohhaltig.
5. Im dortigen Bereich verlaufen die Klüf-te vorwiegend in Ost-

westrichtung gleich dem Lurbaoh, wie auch der Hammerbaohciuelle.
Der Hammerbaoh Bel'bst verläuft mehrere Hunder-t Meter ab Äue-
tritt in einem geringen Sefälle senkrecht aus dem Berg. Es kann
daher keine Rede davon sein, daß der Hammerbaoh (als Höhle) den
Bereich der Grundstücke nördlich der Stollen tierührt.

Hiezu stellt das Bundesdenkmalamt fest, daB dem lurhöh-
lensystem mit dem Höhlenzug zur Peggauer Lurhöhle einerseits und
dem Hammerlachursprung andererseits auch .jene Karst- und Höhlen-
Schläuche angehören, die entlang der ost-wes-t-geriohte-ten Klüfte
zwischen den 'beiden genannten Eiidpu.uk'ten äes Iiurliöhlensys-kems im
Westen ausmünden. Sie liegen . teilweise sicher unweit der gegenwär-
tigen 'Calsohle der Mur und sind teilweise wie die Gänge der Hammer-
baohq.uellhöhle mit Schotter aufgeftUlt. Alg Beweis dafür is-t~anzu-
fUl"8B. ) daß zwischen SchmelzbacE und Hammerbaoh die jetzt versieg-
'te Stein'bruchq. uelle ausgetreten iB-t, deren Versiegen möglioher-
weise mit_berelts erfolgten Eingriffen in die Na-turlaudsohaft am
Westrand der Tanneben in Verbindung stehen kann.
Es^lst^somit sehr^wahrscheinlich, daß zwar nicht der Hammerlsaoh,
w0111 aber dem Iiurhöhlsnsystem angehörende weitere SeiteB.äs-te der
Höhle in den nördlich der Stollen liegenden Grundstüokenveriaufen.

* ?-^e-??undst. ^cke der Perlmooser Zementwerke A&. sind Abhänge,
welche^zur Mur_geneigt sind. Irgendwelche
sind nicht vorhanden.

In diesem Zusammenhang verweist das Bunde sdenkmalamt auf
die zu^Punkl: 2 der vorgebrachten Einwendungen gemachten AusfÜhrun-
gen und die dort erfolgte beispielhafte Aufzählung von Karethöh-
len sowie auf die Tatsache, daß auch die Hangentwicklung eine mit
dem lurhöhlensys-tem In ursäohliohem Zueammeiihang 8'tehende a'sohei-
nung darstellt, da die die Hänge durchsetzende Wandstufen nich-b
nur an die die Höhl enen-twioklung bestimmenden Klüfte und Verwer-
fangen geknüpft sind, sondern vielfach selbst Höhienwände dar-
stellen, die als Reste von &angstreoken zu deuten sind, die durch
dl-®Hangentwicklung bereits einer teilmeisen Zerstörung anheimge-
fallen sind. Die Behauptung, daß diese Hänge zum Uurtri frei von
Earsteracheinungen seien, -trifft daher nicht zu.
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5. Es wird festgestellt, daß die Existenz eines solchen Höülen-
zuges zwischen. Iiurlaaphschwinde und Hammerbachurspru. ng, wie er
gesohütz-t werden soll, in hohem Grade unwahrsoheinlioh ist.
Viel wahrsoheinlicher_sind hingegen kleine Klüfte, die in der
läge sind^ sam-tliohe Ersoheinungen in. Zusammenhang mi-fc dem ver-
zögerten Durohzug des Wassers und der Speicherfähigkeit zu
erklären.

Mit diesem Einwand wird die Behauptung des BuB.desdenk-
malamtes in Zweifel gesetz-t, daß zwlsohen den genaimten Punkten
ein Höhlen.syatem voBhanden sei, dem 'besondere Bed-eutun.g zukomme.
Der Einwand basiert auf der Fes-tstellung des oben zitierten geo-
logischen flutaöhtens, daß die aus einem Salzun.gS7ersuoh abgeleite-
ten "reststellungen MAUEIN-ZÖII, 's, dafi der Verlua-t von 77^ NaCl
(ssiv) durch die großen im Inneren des Höhlensystems aiigestauten
Wassermengen. erklär-b werden kann", "au sich unhaltbar und eine
nicht zulässige In-fcerpre-fcation" seien.

Hiezu hat das Bundesdeiikmalamt erwogen;
Dieser Einwand wurde besondere eingehend geprüft. Das

zitierte G-utaohten bezielit sich bei seiner Argumen'tä'fcion aus-
schließlich auf die Interpretation einer 1959-veröf£en-tl±chten
Arbeite (MAUEIN-ZÖTL 1959)'. Baß jedoch größere Hohlräume'vorhanden
sein müssen, ergitt sich auch aus den Eesul-fcaten der Markierunes-
versuche 1966 (BATSOHE H. ^ BAUER I*. u. a. 1967). In .einer" gu-taoh?-
lichen Äußerung hat Univ. Prof. Br. J. Zötl folgende -Äußerung~abgege-
ben>. der das Bi.tndesdenls:malamt beipflichtet:
"Baß der Sclimel2liach_(in der Peggauer lurgro-tte) erst nach einer

m erhöhten Zufuhr zum Hammerbachsyatem von dort her Über-
laufwasser^erhält, dami aber schlagartig, zeig-t, daßnioh-k ein
weltve:rzw'8ig't:es f8inmaschiges_ ITetz~'langsam aufgefiiilt~wird, 'sondern
größere Hohlräume, die dann plötzlich voll sind. Wenn nur~die
^S^:1'.??'???11^ wellig"erweiter-teii Wasserwege vorliegen würden, dann
wäre nich-t^eln großer Quellaustritt, sondern eine. Anzahikielne-
rer vorhanden.."

Darüber hinaus liegt dem Bunde sd eiikmalam-t eine sutaoht-
il che stSllungnahme_. yon urllv7I>rof-^'-y-Maurin-vor7'die~slSh'gi^loh-

auf neueste Untersuohungsergebnisae liezieht. Bärin wird
unter_anderem folgendes ausgefiüirt;
"Den Eaupthöhlenzüg des Lur^Höhlensysteme müBsen wir aber <

, unt8ri;:rd:i-Elchen lur-Hammerteaohgerinnes suchen. "Öbwohi" heute ~s'S-
die Eingangs-. als auch die Austrlttspartien'durch~Si^hSB.^

streoken. versohlosBe11 Bind'.. läß't;.sioh die"'yeTu:tung~große?',"v'iel-
sogar riesiger^Hohlräume (analog der Verhältnisse in der"

"Lur-Srotte" ;_ Dome bis 70 mHBhe'-bzw. 40 m-Höhe~und'~12Ö~m-Läi
an. In Semriach konnten durch die rUckBohrei-tende-lä'oB?on

no oh_keine^ klaren yerhältnisse gesohaffen'werdeii'. "Die'
des Lurl3aoües_erfolg-t hier auf einer S-trecke'von'über T'km^ab'

;. 666. _Das Schluckvermögen der einzelnen Spalten ist aber'nooh
gering. Dieb in der_Höhle liegenden Hauptonore wurden aber'an-"
scheinend während des WUrms zum &roßteil wleder'verleK-b. 'so'daß das
rüokgestau-te Wasser (s. Stauseealslagerungen Im IiurkessSi5''äen~nörd^

L, zeitweise schon völlig plombierten HöhlerLaufi'der'heuti-^
gen Lurgrptte wieder regenerierte'; Er dlent--]ieute~nocS als Ho^
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wasserüberlauf. Biese Verhältnisse werden durch die seit 1965 mit
Hilfe von Sohrei'bpägelai'ilagen durchgeftüirten Kontrollen äer ein-
und ausfließenden Wassermengen gut demons-triert."
"Uarkierungsversuche, die in den Jähren 1952, 1959 und 1966
durchgeführt wurden, haben gezeigt, daß das in Semriach verslnken-
de lurbaohwasser im wesen-fcliohen. in der Hammer'baohquelle nieder
zutage teitt. Bei erhöhten Mlttelwasserverhältiiiseen kommt es
aber au oh zu einem Übertritt in die 'benachbarte Iiurgrotte, und zw.
mit; steigendem Wasserstand zunächst als Teilalimentation des
Sohmelzbachursprunga und später in Form des intermit-tierenden
Siphonbaohes zwischen II. und III. Siphon (der bekannten unä er-
schloseenen Iiurg^otte). Eictreme Hooliwäg.ser äes Lurbaches nehmen
Bchließlich den Überlauf ülerhaupt durch die begehbare Iiurgro-t-te
und stellen so eine unmit-telbare Verbindung zwischen dem lür- und
dem Sohmelztaoh her."

Daß ausgedetmte, auf weite Strecken hin ohne Sohtri-erlg-
k'eiten befahrbare Hohlraunsysteme vorhanden sind, von denen le-'
dlglioh die Tagöffnungen durch später eingelagerte Sedimente ver-
Btopf1;_siiid, ist durch die Befährung der Ängerleitensciiwinde mit
einem Höhenunterschied von mehr als-200 Metern und durch die Be-
Sataxv.ng der auagedetmtsn Höhlenzüge unter der Seßmaimdoline
(WEISSE]!TSTEI]!ra!H~1966) zweifelsfrei erwiesen.

In der behandelten Stellungnahme werden folgende weitere
Einwände geltend gemacht;
6. Unlewiesen ist u. a. auch aus obigen Gründen, daß daher ein.

ausgedehntes unterirdisches Raumsystem, das zu den großen
MitteleuropaB zählt, vorhanden ist.

7. Es ist auch völlig unzutreffend, daß es sich hielei um eine
einzigartige Grünlcars-tlandsohaf-t; handelt. Schon in unmittelba-
rer Umgebung, nämlich in Weiz, befindet sich eine ähnliche.

Ble «renaue wissenschaftliche Erforschung i s-t auf die günstige
geographispheliage und nioht auf die Einzigartigkeil; der Iiand-
schaft zurUokzufUhren.

Hiezu hat das Bundesdenkmalamt erwogen;
Daß das lurhölilBnsystem zu den großen Höhlen Mlt-tel-

europas zählt, ist durch Termessungen von~4, 5 Kilometer &a]
erwiesen^ die_naph dem Stand von 1965 das Höhlensyetem'un-te^'die
zehn-6r°ß't:en. Höh:l-e:l:l. ?ster:!:'eiPlls zählen lassen (H. iEfMMED, Öster-
relchs_lä?gs'fce und. t:i-efste :HÖIlle11' Wi-sn 1966). 'Es-ist'~die größte
ÖEI'terrsiohisohe Höhle, die nicht im alpinen HocUfcarst iieg^'Wle
die vom^ Bundes denlEmalamt in Angriff genommene, aber noch nicht
abgeschlossene B'euvermessung mit Theodolit schon je t zt"erkennen
läß'fc>"ist..diese Lällgsua?igabe zu gering; sie berücksichtigt Über-
dies nich-t^ die genetlsoh dem lurEölilensys-tem angehörenden lienach-
barten TeilBys-teme (Angerleitensoliwinde', Geßmanndoiine~u. ''a^)."

Die Parallelität des Tannebenkarstes mit dem Weizer
EMSt_und. dem Karstgeble-t von Eöflach ist in geologischer und
morph°logisoher HlIlB:i-cht wohl gegeben; seine Sonäe?s-teliung~er-
hält_9r^. -..__ _3sdooh dadurch, daß das lurhöhienaystem mit dem

Ijur-Hammerlachgerlnne das einzige Höhlengeriime'
dars-fcellt, das aus einem echten Poije7 nämUch'daa
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16 km'" großen Semriaoher Becken, in einem Karetstock einfließt und
diesen als "rremd"geriime in ähnlicher Weise durchmiß-t wie die be-
kannten Höhlenflüsse des klassischen Earstes in Slowenien. Weder
im Baum von Weiz noch in jenem von Köflach, wo gleichartige &e-
steine wie im Kaum Peggau-Semriaoh die &rundlage der Karsten-fcwlck-
lung bieten, sind auch nur annähernd vergleichbare 'V'erhältnisse
gegeben. Sowohl dem Weizer Karst als auoh. dem Karst von Köflach
fehlt ein der Iiurhöhle entsprechendes G-roflhöhlensystem, dessen
Bäume sich quer durch einen ausgedehnten, aber morphologisch klar
umgrenzten Karats-tock ere-trecken.

Das Bunde sdenkmalamt erachtet daher die vorgebrachten
Einwände nicht als stichhaltig.

Schließlich wird gegen die Unterschutzatellung noch
eingewendet:
9> Jene Höhlen, in welchen. rorachungen auf dem Sebie-b der Urge-

schichte angestrebt werden, stünden schon unter Naturschutz
und liefänden sieh nicht auf dem den Perlmooser Zemen-twerken
gehörigen Gebie-t.

Hiezu stellt das Bundesdenkmalamt fest, daß dieser Ein-
waad imriohtig ist. Jene Höhlen, in denen noch unlerühr-te Sediment-
folgen für spätere Grabungen vorhanden und urgeschichtliohe Funde
noch. zu erwarten, sind, stehen nicht nach dem NaturhShlengesetz
unter Schutz; einige von ihnen -wie etwa die PercohShle, "von der
'bereits gesprochen wurde, liegen eindeutig auf den in Frage kom-
menden Parzellen.

Die Perlmooser Zementwerke AS. lia-t darüber hinaus die
Einwendungen der S-beiriaolien Mon-tanwerke rranz Mayr-Meluhof,
leoben, vom 26. März 1969» der die Verfügung über die im Eigentum
der ersteren stellenden G-rundstücke eingeräumt worden ls't, zu
ihrem Vorbringen gemacht. In dieser Stellungnahme wird ebenfalls
eingewendet, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Unter-
sohutzstellung der bereits oben angeführ-teii Grundstücke niclit zu-
träfen. CTeben verscliiedenen Argumenten, die aioh mit jenen decken,
die für das gleiche Areal seitens der Perlmooser Zementwerks A6.
bereits vorgebracht wurden und zu denen. bereits oben Stellung ge-
nommen worden ist, wird ausgeführt;

Die unter den Parzellen 501/6, 482 und 485/1 vorhande-
neu Höhlen seien für wissenschaftliche Be-trach-tung ' oder Schulung
ebenso wie für die Einbeziehung in das Iiurhöhlensystem zu -touri-
s tl s chen Zwecken nicht mehr geeignet, weil sie eohon während des
Krieges für Eüstungsletriebe Verwendung gefunden haben und dadurch
ihrer natürlichen Eigenart und des besonderen G-epräges beraubt
worden seien.

Hiezu hat das Bundesdenkmalamt erwogen;

Bieser Einwand und die daran geknüpf-ten weiteren ergän-
zenden Ausführungen beziehen sich aussohliefilioh auf die beim-Bau
der Stollen in der Peggauer Wand a.ngeschnittenen Höhlen, lassen
aber die Esis-bsnz von ETöhlen und Karstersoheinunßen an der Ober-
flache, wie sie bqspnders für das Grundstück 501/6 durch toeispiel-
hafte Aufzählung schon oben bewiesen worden ist, außer Aoh-t. Daß
auch die In den Stollen aufgeschlossenen Höhlen'besondere natur-
wisseiiaohaf-fcliohe Bedeutung haben können, hat das Bunde sd enlsmalamt
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bereits iil dem Bescheid zum Ausäruok gebracht, mit dem die Höhle
Nr. 17 im Stollen Tl der Peggauer Wand zum Naturdenkmal erklärt
worden ist«

Die Steirisohen Montanwerke Franz Mayr-Melnhof AG.
haben ferner festgea-tellt, daß ihrer Ansioh-b nach die Mitteilung
über die Einlel-tung des Un.-terschutzs-tellungaverfahrens keine
U'berzeugenden Argumente dafür enthalte, daß über die durch die
Steiermärkischen Landsohaftssohutzverordnung ohnehin schon aufer-
legte Beschränlcung hinaus jetzt sogar eine Unterschutzstellung
als Naturdenlsmal im öffentlichen Interesse gelegen sein soll.
Sie haben weiter festgestellt, daß demgegenüber ein sohwerwiegen-
des öffentliches Interesae an. der Aufrechterhaltung der Existeiiz
von. zwei großen Indus-briebe-trieben bestüiide, die in den letzten
Jähren, mit erhe'bliohen. Mitteln der öffentliohen Hand ausgeatal-
tet worden seien.

Hiezu stellt das Bundesdenkmalamt fes-b, daß die Erklä-
rung des in Frage kommenden G-ebietes zum Naturdenkmal der natur-
wisBenschaftlichen Bedeutung Eeohnung trägt. Das Bundesderikmal-
amt stellt außerdem fest, daß die Ausgestaltung der Werke in deii
let2-ten._Jahren erfolgte, obwohl bekaniit sein mußte, daß es sich
um ein Landsohaftssoh.u-tzgebiet handelt und keine Sicherheit dafür
bestand, daß eine Ausnahmegenehmigung tatsäohlioli erteilt würde.

Nach. Meinung der Steirlsohen Monta>awerke A&. würde es
möglich sein, bei einem Verzicht auf die Einbeziehung der im
Eigen-tum der Perlmooser Zementwerke A& stehenden &ruiidparzellen
in das gesohUtz-fce Sebiet die Karstlandschaft im Bereich der Lur-
grot-be und der unangetaste-t blsibenden Peggauer Wand zu studie-
ren.

Dies ist, wie das Bunde sdenkmalamt in seiner Begrün-
düng bereits mehrfach Ts etont hat, nicht ausreichend, abgesehen
davon, daß auch für die PeggauerWand, wie oben ausgeführt wurde,
bereits Projekte für künstliche Veränderungen ües-tehen.

Aus^den_in_der vorliegenden Begründung angeführten Er-
wägungen hat das Bundesdenkmalaml; entschieden, dem In den Stellung-
nahmen der Perlmooaer Zementwerke AG. und der'Steirlsohen Montan-"'
werke AG. _vorgebrachten Antrag, die Grundstüoke
48yi' "482', 483/1' 4:85/2-'~-5ÖT^6 . -5Ö l/T'und "50~i/8räeT'kGT^sew.w/ ''

von der bea'bsioh-tig-ten Unterechutzstellung nach dem'NaturhÖhlen-
gesetz auszunehmen, nicht Folge zu leisten.

Die Bleiberger Bergwerks Union A&. sohließlich ha-t in
einer Stelluugnahme vom 50. April 1969 festgestellt, daß In der"
unter dem Schöckelkalk der Tänneben lagernden devonischen Ton-
achie.eer-Grünschieferaerie verbreite-fce-Vererzungen auftreten, so
daß^es sich ums ein hervorragendes Hoffnungsgebie-t für den Bergbau
handelt. Die Bleiberger Bergwerlcs Union hät'die rreisohürfn.ummern
486 - 510 in der Seneinde Peggau und 511 -552, 558 und 539 in der
Katastralgemeinde Markt er viertel in ihrem Eigentum.

Die G-esell schaft hat zum Ausdruok gebracht, daß sie die
Denkmals ohu-tzerklärung für die Tanneben nicht ablehne und der
Meinung ist, daß die Interessen am Schutz der Kars-klandschaf-t und
jene des ein aesteinsstpckwerk tiefer zu betreibenden zukünftigen
Bergbaues miteinander a'bges-bimnt werden könnten. Da die die erz-
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führende Söhiefe^seriö ü'berlagernden Kalke Wasser führen, wird
der zuküuftige Berglau von sich au. s ELLles tun, um eine Berührung
mit den Kalken zu vetmeiden. Bie Bleiberger Bergwerlcs Union hat
jedoch ausdrücklich auf die Absicht liin.gewieaen7 die Blei-Zinkerz-
vorkommen des Q-razer Paläozoikums zu untersuchen und überall dort
abzubauen, wo dies wirtaohaftlich möglich ist, daher auch unter
def 'Ctomeben.

Hiezu hat das Bundesdenlcmalamt erwogen;

Da der Sinn äer ünterschu-kzs-tellung lediglich der Schutz
der Höhlen und Karstersoheinungen und damit der Bereich des
SohöolEelkallces ist, besteh-fc kein sachlicher Einwand gegen die nach
der_erfolgten Erklärung zum Naturdenkmal Über Antrag~zu erteilen-"
de Zustiminung zu Abbauen im tieferen Untergrund. Tür jene Zonen,"
in denen eine 'bergbauliche Auf Schließung mit dem Bereich des
un'fcerirdischen Karstes in Berührung kommen könnte, müßten genauere
un'tersuchungen über die mögliche Beeinflussung des Karstkomplexes
^???_?, IB??l)a^}iohe. Eing:ciffe einer Zustimmung zu Veränderungen
vorangehen^ diese könnten aber zweifellos, wie iu der oben--anae-
führten Stellungnahme angedeutet wird, einvernehmlich festae-''
legt werden.

Innerhalb der den Parteien eingeräumten 1'riat wurden
folgende rechtlichen Einwendungen vorgebracht:

_Das Vorauer Stiftsgut Feggau und die
?r'sa6er";:E!rtl. (?r. Margarethe^Sagery~haben nahezu gleiohlauteSd
ein6ewendet> daß . eenaß-Ar't:':I:I'~§ 1 des NaturhöhlSngesetzeaTmner
nur "eine bestimmte Höhle oder deren genau bezeiohne-te Unaebune"
geschützt ^werden liöiine, ^ wobei "der ursächliche Zusammenhme~mi'?

betreffenden^ bereits unter Sohutz ges-tellten~NaturiiöhTe~in
.

81nzelnen. ?la11 nachgewiesen werden müßte", "und ~daß'"I^eine"
B°lohe^genaue. :IJOkallBlerun6 und entspi. eohende'Begründuns" im'
§eg!nBtändllchen. Ilall._nioht Xo:r'lieee: -Nach~AnsioS:t~derjemnnten
PMtelenn w8rde_'7ielmehE der . Versuch unternommenre in'ri^sr,
&ebiet-alsl_?anzes als Naturdenkmal-un-ter-Sohu-fcz' zu"steUene>und
^^8ot^uw!:LsezTÜ£erhaupt-mr"m±t"der~. Beeründung, "daß "dar^t^luder

-eln?s Höhlenzuges vsrmutet wird: Ilieser'Versuch'sei'durch
Besetz in keiner Weise begründet.~

. In. äluliohem_sinne. haben sioh_auoh die Peggauer Zemeut-
werke. AloisL-KeI'n. geäußert_und fes1;gestelltrd aß~ihrl?°M^i:
^ai°h ^dLaschei^uIlg. -.̂ B'.. welters'Doi:nen-^"dlr6 ^°hü:t2T$erdeii
l011*. ."genauoange:ciüul t und örtlich 6enaueBtens~IoklliBi^r?I'we'^d^

>e--und d_aß der ursächliohe Zusammenhang "zwisoheiTdieBer Er^'
^°h^mns-iund^er_berelts-ullter S°hutz~geiteilten'Hohie"in Jedem
EiS2!Slfall_na°hzuweisen. sel- welm nur "darauf-hingewi^sen"w±e^^

Zusammenhänge aazunehmen oder-zu-vlrmut8ii"sind"und
weiterer Folge das gesamte über den vermu:fceten'Höhi'en7'*TCT^-

Sen'^5^rlr. disShe<RinnBalen^uBW7 eei ege^"&ebi^°^s' 8Shu?z-
?ÜIdigJrklärt.werde» so_ergebe sich von aeSlst, ~daß"di^s"mirSem'
Sinn sowie Wortlaut des GesSt2es-in~Widerspruch's:t^e^'

... P18 ps:rlaopser Zementwerke A&., vertreten duroh die
Ee^ht8anwutl.Dr:?icharS.Kaan und Dr/'ranz'Schrei'n'er,'"ha:b e^nge-
wendeti-daß_. fur dieiin. Ei6en-tuinder-i>erimooBer~Zemeiitw'eAe°A£T'

Grundstücke die"Voraussetzungen für-die-Anwendung~von
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1, Abs. 2 des Naturliöhisngesefzes ihrer Meinung nach nicht vor-
.ägen,unä. daß diese Grtüidflächen "nicht eiruüal in sinem räumli-
chen Nahe-verhältnis zu den bereits als Na-turdenkmal erlclärten Höh-
len , in keinem Italle zu diesen lü eiiiem ursächlichen Verhältnis11
stünden.

Hiezu hat das Bunde sdenkmalam't erwogen:

Die fachlichen Voraus Setzungen für die Anwendung des
§ 1, Abs . 2 des B'aturhöhlengesetzea wurden in der Begründung be-
reits eingehend dargelegt.

Das Bundesden. k:malamt weist aber nochmals darauf hin,
daß als Ersoheinujigen auf der Erdoberfläche, dis mit einer ge-
sohütz-ten Na-turhöhle zusammenhängen, nich-fc nur Dolinen. oder
Schwinden aufgefai3t werden können, Bondern auch die durch den Ali-
lauf des Karstprozesses mit der Höhlsnentwicklung in 7erblndung
stehenden O'berfläohenformen, die durch G-esteinslösung, Alitrans-
port des gelösten Materials und Kalkumsatz im allgemiinen zustande-
kommen. Bas sind wasserwegsame Klüfte auch außerhalb der Bolinen,
Earstkuppen und Karsthänge, Ees-fchöhlen abgetragener Teillabyrinthe
von Gängen, sedimenterfüllts Höhlen, die un-bsr den derzeitigen
yerhältnissen keinen natürlichen Eingang haben luid ähnliche-Bil-
düngen, unter denen im klüf-tigen Untergrund die kalkaggressiven
Slckerwässer eintreten, die die gesohü-tz-fcen Höhlen - in diesem
Fall das Lurhöhlensys-tem mit dem'un-terirdisohen lur-Hammerbach-
gerinne alimentieren.

Der ursächliche Zusammenhang zwischen O'berfläoheneütwick.
lung und Höhlenentwicklung ist daher für das gesamte über einem
geschützten Höhlensystem liegende Areal gegeben, wobei überdies
davon auszugeben ist, daß die Siokerwässer -wie die zahlreichen
Tnftversuche seit dem Ende des zweiten Weltkrieges als allgemein-
gültige Erkeruitis ergeben haben- nicht in der Vertikalen den unter
der Oberfläche verlaufenden Höhlenräumen zustreben, sondern im
wesentlichen in .B'oirn seitlicher Sickerwasserzufiüase die Höhlen-
räume erreichen^ Es ist daher nicht notwendig, für jede einzelne
Kluft, Spalte, Fuge oder Bollne den gleiohen~ilaohwei8, der~von.-
vornherein als gesicherter latsachsnbestand anzusehen ie-t, neuer-
lich zu führen. Kir das Iiurliohlensystem ist in Übereias-bimmung
mit^diesen faphlichen Erkenntnissen und auf Srund der auflerordent-
li°h^_großen fläohenmäßigen Ausdehnung des vorhandenen, aus Höhlen-
räumen^ bestellenden KarstgefäßBys-tems'die Abgrenzung des "Raumes"
festgelegt worden_, der als die mit dem LurhöhlensyBtem zwischen
Ssmriaoher lurhöhle, Peggauer lurhöhle und Hammerlbachursprung in
ur sachlichem Zusammenhang stellende pberirdiBcIie KarBterscheiiiung
anzusehen ist. Der vorliegende Bescheid bezieht sich aus diesem'
Gründe auch nicht auf die gesamte Tanneben, sondern nur auf deii
mit dem Iiurhöhlensys-tem korrespondierenden Teil.

Wenn das Bundesdenkmalam-fc nach dem lukraf-ttreten des
Na-turliöhlengesetzes im Jahre 1928 zunächst nur einzelne"Dolinen
zum Naturdenkmal erklärt lia-t -eine Praxis, von der schon-seit
langem^abgegangen_worden ist- so liegt das daran, -daß--der-hier
^-e??ü?^?, te ^rsäoh:l-io^e. ?usaIIlm9n^an?. deP damaligen ForschungsstEuid
entsprechend, noch nich-b so eindeutig beleglar'und er]caB2it"word-en
war, wie heute, und daß darü'ber Iiinaus die-Absich-ten, wes'eatiiche
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Veränderuxigen der üestehendeti natütlichen &egelienheiten auf
größerem Baum herbeJLzufiüiren, nooh keineswegs jene Ausmaße er-
reioh-fc hatten, die gegenwärtig üblich sind.

Die Perlmooser Zementwerke A&. hat darüber hinaus
verfassungsrecti-bliche Einwände gegen das
Naturhöhlengeeetz erhoben, da durch dessen. Verfassungsbestimmu. ng
zwar dem Bund die Kompetenz über Höhlen eingeräum-t worden sei,
die Bestimmungen des Gesetzee aber dieBe Kompetenz durch die Ein-
beziehung von Karsterscheinungen und der Umgebung von Höhlenein-
gangen überschritte.

Hiezu hat das Bundesdenkmalamt erwogens

Im Sinne des Art. 18 Abs. 1 B-TG 1929 ist das Bundesdenk-
malamt an das Naturhöhlengesetz gebunden, nicht aber ist es be-
fugt, die Terfassungsmäßigkeit einzelner Bes-timmungen desselben
zu überprüfen« Es ist aber selbstverständlich, daß sich der Schutz
nicht auf die Höhle als solche 'beschränken karm, olme das umge-
bende Q-estein zu erfassen.« Ohne das umgebende Gestein kann ja
auch die Höhle nicht exieten. l; sein.

Die Perlmooaer Zementwerke A&. hat ferner v e r fah-
rensreohtliohe Einwendungen erholien, weil in der
Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens zwar von Naturhöh-
len gesprochen werde, die 'bereits zum Naturdarikmal erklärt seien,
diese aber nur mit Namen bezeichnet werden, nicht aler lokalisiert
und weil der Mitteilung darüber hinaus keine Planskizze 'beigegeben
sei.

Hiezu hat das Bundesäenlcmalamt erwogen:

Die lokalisierung der bereits zum Naturdenkmal erklär-
ten Höhlen Ist den Hölilenbuohelnlagen zu entnehmen, die auf Grund
der Bestimmungen des Naturhöhlengeeetzee zur öffentlichen Einsicht-
nähme aufliegen. Es darf daher erwartet werden, daß die Parteien
in der .uage sind, eloh über deren Situation ein Bild zu machen.

Das Bundesdenkmalamt stellt a'bsohließend xioohmals aus-
ärüoklich fest, daß nach den im laufe des Untersohutzs-tellungs-
Verfahrens durcligeführ-ten Erhebungen und auf Grund der vorhaiide-
nen Fachliteratur

a) die Existenz des Höhlenzuges zwischen, den Schwinden des Lur-
baches in der Semriacher Lurhöhle und dem Hammer'bacliursprung,
dessen Verlauf zwar im einzelnen nooh lu. cht eindeutig lökali-
eiert werden kann, aber mit einem hohen WEArsoIieinlioHlceits-
grad unter einer durch G-roßdolinen gekennzeiohne-ten Talfurche
über die Ertlhube hinweg anzuneJamen ist, durch, die 'Triftver-
suche eindeutig erwiesen ist (BAISOHE H. » BAÜEE F. u. a. 1967)»

ti) die zahlreichen Dolinen der TauH. eben in. direktem räumliohen
Zusammenhang mit dem IiurhöhlensyBtem s'tehen, wobei durch eine
teilweise Tersohüttung oder Versinterung die Befahr'barkelt im
gegenwärtigen. Zustand nicht immer gege'ben ist, und daß der
Schutz des lurhöhlen. systeme einschließlich, der dleeem angehören-
den, noch nicht Immer erforsctiten. Höhlenzüge iiu.r durch die
gleichzeitige Erhaltung der Earstoberfläche mit den dort an-
setzenden Klüften und Solinensohäohten möglich ist;
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o) für die Beurteilu(ig deö ffea-daganges des LurIiötalensyB tems und

der iiaturwU.CslEihscIiBtt^. iöIlen uiid kultur ges ohiohtll chen Bedeutung
der Sedimöä-be und (l'ifotifateiüblldungen die Erhaltung der in den"
phaBenhaften A'blauf der Speläogenese dieses Sys-tem'einzube-
ziehenden Karathählen iBBbesondere am Westrande der lanneben
unerläßlich ist, deren Bntwiclcluiig mit jener des lurhöhlen-
Systems in urBäohliohem Zusammenhang steht, und daß daher dle-
sem Westrand mit dem felsigen Stellabfall nördlich der laus-
rinne und der südlich ansohließenden Peggauer Wand besondere
Bedeutung zukommt.

Da durch den vorliegenden Bescheid. die ErhsüLtung der
natürlichen Versiokerungsverhältnisse als Voraussetzung für den
Schutz des Lurhöhlensyatems anges-trebt wird, bleibt die normal-
gemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung der im Bereich der
Tanneben liefindliohen SrundBtücIce durch die Stellung unter DeiA-
malsohutz unberührt.

Der _landeslandwir-tsohaftskammer in Sraz wurde Im Sinne
des § 15 des Naturhöhlengesetzes Oelegenheit zur Stellunghatune im
laufenden VexSaSaxen geboten.

Das öffentliche Interesee EUI der Erlialtung der lannelien
als einem beispielhaften Karstkomplex ist in dem beschrle'benen
Umfaug durch den ureäolilichen Zusammenhang mit dem lurhöhlen-
Bystem gegeben, für weloheB der Nachweis des öffentlichen In-ter-
esses bereits durch die in der Begründung des vorliegenden Be-
Bcheides im einzelnen aagefübrtea reoh-tskräftigea Bescheide des
Bundesderikmalamtes nach dem Naturhölilengesetz er'braoht worden
ist;
es ist ferner gegeben durch die überragende naturwiBsensohaftliche
Bedeutung der Tannelen als oberlrdiB. che Karstersoheinun« und durch
die kiri-turhistoriBCIie Bedeutung als Kernraum der urgesohiolitlichen
Besiedlung der Stelermarlc;
es ist darüber hinaus sowohl durch die umfangreiche Förderuiig des
Ausbaues der lurgrot-te für den  emdenverkehr aus öffentlichen
Mitteln als auch durch die Erlclärung zum landschaftBsohutzgebiet
durch die Steiermärkieohe Landesregienuig im Jahre 1956 zum
Ausdruck gebraoht worden.

Es war daher wie im Spruche zu entscheiden.

Eechtamittelbelehrung

Segen diesen Bescheid ist die binnen zwei Wochen leim
Bundes derikmalamt einzu'brlngeade Berufung Ein das Bundesmin-lsterium
für Land- und Forstwirt schaft zulässig. "Sie hat einen begründeten
Berufüngsantrag au en-tlialten und unterliegt der Gebührenpflicht. Bas
Einbringen einer Berufung hat für den antritt der Bechtsfolgen die.
ses Bescheides keine aufsohiebende Wirkung.

Zur Beachtung

An die Stellung unter Dentanal schütz iiaoh dem Ila-teurliölilenge-
setz knüpfen sicli die iii diesem Sesetz festgelegten besonderen
Beohtsfolgeri« ' - '

_ Danach bedarf insbesondere die Zers-tiirung eines nach dem
Naturhöhlengesetz unter Schutz gestell-tsn Na-burdenkmales sowie
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jede Veränderung an einem solchen, welche die Eigenart, das be-
gondere Sepräge oder die tiaturwissensohaftliohe Bedeutung des
Naturdenkmals beeinflusaefa könnte, der Zustimmung des Bundesdenk-
malam-fces. Nur bei Gefahr im Verzüge dürfen die unbedingt erforder-
lichen Eingriffe in ein solohes Naturdenkmal olme vorüerige Zu-
Stimmung des Bundesdeiücmalamtes vorgenommen, werden, doch ist
hierüber gleichzeitig Anzeige an das genannte Amt zu erstatten.

Ebenso dürfen Grabungen, jeder Art im Bereich der Tann-
eben, wie auch Felssprengungen nach der Stellung unter Benkmal-
s.ohutz nur vorgenommen werden, soferne die ZuBtimmung des Bundes-
denkmalamtes vorher eingeholt und erteilt wird.

Sie Veräußerung oder Verpachtung eines Bolohen Natur-
deiAmals hat der Veräusserer (Verpäoht er) "unter Nanikiaftmaohung
des Erwerbers (Pächters) ohne Verzug im Wege der zuständigen
politischen. BezirkBbehörde dem Bunde sdenkmalamt anzuzeigen. Die
Stellung unter Denkmalschutz wird durch eine Veräußerung oder Ver-
Pachtung nicht 'berührt.

Sie Niohteinhaltung der Bestimmungen des Naturhöhlen-
gesetzes wird von der Verwaltungsbehörde gemäß § 15 dieses 6e-
se-tzes 'bestraft. Außerdem lEann nach § 16 des bezogenen Sesetzes
den sohulätragenden Personen auch die Verpflichtung zur Wieder-
hers-tellung des früheren Zustandee auf eigene Kosten
werden.

eht an:

1) Frau Br. Margarethe Säger, 8120 Peggau 42
2) Frau Elisabeth Hausmami, 8120 Peggau 15
3) Herrn Dipl. Ing. Ernst Hötzl, 8010 Graz, Opernring 12
4) Herrn rranz Hahn, Otoerpremstätten 93, 8141 Unterprems-tät-ten
5) Frau Maria Hahn, Oberpremstätten 95, 8141 Unterpremstätten
6) 1'rau Anna Müller, 8010 &raz, Elnspinnergasse 1
7) Trau Agnes Eledisser, 8010 Graz, Elnspinnergasse 1
8) Frau Agnes &aller, vertreten duroli 1'rau Anna Müller,

8010 Graz, Einspinjiergasse 1

9) Herrn Johann Heinz Eiedleser, vertreten durch rrau Anna Müller,
8010 &raz, Einsplnnergasse 1

10) Perlmooser Zementwerke A. &., 1040 Wien, Operngasse 11
11) Peggauer Zementwerke Alois Kern, 8120 Teggau
12) Ohorherrens-bif-b Voran, per Adr. Vorauer Sti

8120 Peggau 27
13) Herrn Simon Slettler, 8102 Semriaoh
14) Erau Antonia Slettlei', 8102 Semriaoh
15) Erau Christine &1 et-tler^. Obarneudor. f 18, 8162 Passail
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16) Herrn Valentin Eibisberger, Sohöhegg, 8102 Semriaoh

17) Frau Agnes Ei'bisberger, Sohönegg, 8102 Semriach
18) Herrn Gottftied rreissler, 8102 Semriach

19) Prau An-bonia Freisslär, 8102 Sefflriaoh

20) Herrn Ägydius Neuhold, 8102 Semriach
21) Trau Aloisia Neuhold, 8102 Semriaoh

22) Herrn Urban Prügger, 8102 Semrlach
25) Herrn Hugo Schein, 8101 ßra-tkorn 569
24) Herrn Peter Pensold, Eautzendorf 40, 8144 'I'obelfcad
25) Herrn rranz Sangl, 8102 Semriaoh
26) Frau Maria Sangl, 8102 Semriaoh
27) Herrn Peter Piohler, 8102 Semriaoh
28) Frau Maria Piohler, 8102 Semriaoh
29) Herrn. Josef ßreiner, Marktervlertel, 8102 Semriaoh

50) Frau Maria Greiner, Marktervier-tel, 8102 Senriaoh

51) Herrn Seorg Eauoh, Marktervier-tel, 8102 Semriaoh
52) Herrn Johaaii Sohinnerl, Schönegg 1, 8102 Semriach
33) Herrn. Karl Bauch, 8102 Semriaoh
54) Herrn Valentin Fritz, 8102 Semriach
35) Herrn Eichard Rauch, 8102 Semriaoh
56) Herrn Alois ELsen'berger, 8102 Semriaoh
57) Frau Regina Eisenberger, 9102 Semriaoh
38) Herrn Walter Eisenberger, Schönegg, 8102 Semriach
39) Trau Aloisia Eisenberger, Schönegg, 8102 Semriaoli
40) Herrn Tranz :E'isenberger, 8102 Semrlach
41) Herrn Eupert Pucher, 8102 Ssmriach
42) I*rau Maria Pucher, 8102 Semriach
45) I*rau Agnes Haupt, 8102 Semriaoh

44) Herrn Jakob Schwarzenegger, Markt er viert el, 8102 Semriach
45) Frau Amalia Schwarzenegger, Mar]i:-fcerviertel, 8102 Semriach
46) Zis-terzienseretlft Rein, 8105 Rein
47) Frau Maria Sohlnnerl, 8102 Semriach 4
48) Herrn Peter Sohiimerl, 8102 Semriach 4
49) Herrn Manfred Schimierl, 8102 Semriach 4

50) Herrn Blasius Schlegel, Präbichl 4> 8114 Stübing
51) Herrn Balthasar Bnzinger, 8102 Semriaoh 74
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52) Herrn Pe-fcer Sohwarzenegget'» 8102 Semrlach 114
55) Herrn Eiöhard Krinner, Markt er viert el 17, 8102 Semriaoh
54) Herrn Siegfried Krinner, 8102 Semriach
55) I'rau Adelinde Kriimer, 8102 Semriaoh
56) Herrn Hermann Schwab, Schönegg, 8102 Semriaoh
57) Trau Eleonore Rauch, 8102 Semriaoh 52
58) Herrn Markus. Glaser, 8102 Semrlaoh
59) rrau Maria &laser, 8102 Semriaoh
60) Herrn Anton Harrer, 8102 Semriaoh
61) Frau Margarethe Harrer, 8102'Semriaoh
62) Herrn Willi'bald Magerl, 8102 Semriaoh
65) Herrn Georg Pfleger, 8102 Semriach, Hauptplatz 55
64) Herrn Johami Ramiso]i, 8102 Semriaoh
65) Ecau Joharma EamlBch, 8102 Semriaoh
66) Herrn arl Eisenberger, 8102 Semriaoh
67) Herrn Anton Glettler, 8102 Semriaoh
68) Frau ELisalaeth G-lettler, '8102 Semriaoh
69) Herrn rriedrioh Glaser, 8102 Semriaoh
70) Frau Helena Glaser, 8102 Semriaoh
71) Frau Kreszentia Bumpl, 8102 Ssmriaoh
72) Frau Maria Möstl, 8102 Semriach
75) Herrn August Möstl, 8102 Semriaoli
74) Herrn Johann Gruber, 8102' Semriaoh
75) Herrn Johann Jaritz, 8102 Semriach
76) rrau Helene Ja^itz, 8102 Semriach
77) Frau Agnes Slet-tler, 8102 Semriaoh
78) I*rau Thereäia G-let-tler, 8102 Semriaoh
78) Herrn IiUäwig Peneold, 8102 &emriaoh
80) Trau Maria Peiisold, 8102 Semriach

als Eigentümer von G-rundstucken in dem durch die Erklärung
zum Naturdenkmal bstroffenen G-^biet;

81) Marktgemeinde Peggau, 8120 :E>eggau
82) Oemeindeam-t Semriach, 8102 Semriaoh

im Hinbliofc auf die durch die Erklärung zum Naturdenkmal
betroffenen SrundstUoke^aus dem öffentlichen Gut, sowie im
Sinne^des^Artikels II, § 2 des Naturhöhlengesetzes, B&B1.
Nr. 169/1928, unter Hinweis auf die Überml-btluBg einer Aus-
fertigung der Höhlenlsycheinlage nach Eeohtskraf-t dieses
Bescheidesj
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85) die Lurgrottengesellsohaft, 8010 &raz, Sohmledgasse 11
84) die Steiriaöhen Mon.tanwerke, I*ranz Mayr-Meliihof A. G-.,

8700 leöbeä

als sonstige Verfligungsbereohtig-te im Sinne von Art. II,
§ 2, Abs. 1-des NatürhÖhlengese-fczes BGB1. Nr. 169/1928;

85) die ELei'berger Bergwerks-Uiiion, 9020 Klagenfurt,
Radetzkys-traße 2

86) die "Semp" Bergbau-Ges. m. b.H., 1010 Wien, Kärntnerring 6
im Hinblick auf die in den Katas-tralgemeinden Peggau und
Markt ervier-bel erteilten Schurfreoh-fce;

87) das BundesminiBterium für HajLdel, G-ewerbe und Industrie
(Oberste Bergbehörde), 1010 Wien, Stubenring 1

88) die Berghauptmaimschaft &raz, 8010 &raz, Freiheitsplatz 1
im Siime des Artikels II, § 2 des Naturhöhlengesetzee
B&B1. Nr. 169/1928 unter Hinweis auf die Zahl 512. 732/-IV (OB)
- 55/69 des angeführten. Bundeaministeriums vom 17«April
1969 zur Kenntnis;

89) das Buiidssminj. s'terium für Land- und rorstwirtsohaft,
1010 Wien, Stubeirring 1

90) den Iiandeekonservator ftir Steiermark, 8010 Graz, Sporg. 25
91) die Besiirkähauptmamisohaft (}raz-ümge'bung, 8010 Graz

im Sinne äes Artikel II, § 2 des N'aturhöhlengese-tzes,
B&B1. Nr. 169/1928 unter Hinweis auf die ÜTsermittlung einer
Ausfertigung der Höhlenbuoheinlage nach Eechtskraft die-
ses Bescheides zur Kenntnis;

92) den Herrn Landeshauptmann von Steiermark, 8010 &raz
im Sinne des Artikel II, § 2, Abs . 3 des Naturliöhlenge-
setzes, B&B1. Nr. 169/1928 zur Kenntnis;

95) die landeslaiidwirtaohaftskammer für Steierma-rk, 8010 6raz,
im Sinne des Artikel II, § 15 des Naturhöhlengesetzes,
B&EL. Nr. 169/1928 zur Kenntniss

94) das Amt der Steiermärkischen landesre ler Eeohts-
a ei un »a urso u zre era 1 raz

95) das Institut für Natursohu-tz- und Iiandschaftspflege,
1010 Wien, Burgring 7

96) die Bezirksforstinspektion Graz, 8010 &raz
97) den Verband ös-terreichischer Höhl enfors eher, 1020 Wien,

Obere Donaustraße 99/7/1/5
98) den landesverein für Höhlenkunde in Steiermark,

8010 Graz, BrancUiofgasse 18

99) die Vereiniguiig für HydrogeologiBcIie rorsohuiigen in &raz,
8010 &raz, Eechbauerstraße 12
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100) die Abteilung für Vor- und I'riüige schichte am landes-
museum Joaüneum, 8010 &raz, Baubergasse 10

101) Herrn Univ. Prof. Dr. Viktor Maurin, Institu-t für &eolögie
der üniverBität Karlsruhe, Kaisers-traße 12,
D 7500 ^arlruhe 1, B B B

zur Kenntnis.

/..
^° ^

'f..-. ^"'^'f.^^"^ .*
i^':- ".. ''^. *-

n, am 16.Juni 1969

Präsident s

. Frodl
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